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M 60.
Bekanntmachung des Staatsministeriums, betreffend die Ausführung

des Reichsstempelgesetzes.
Oldenburg, den 5. Juli 1900.

Nachdem das Reichsstempelgesetz in der Fassung, in
welcher es mit dem 1. Juli d. I . in Kraft getreten ist,
mit Bekanntmachung des Herrn Reichskanzlers vom 14. Juni
1900 im Reichsgesetzblatt von 1900, Seite 275 flg., ver¬
öffentlicht ist, und nachdem der Bundesrath in seiner
Sitzung vom 21. v. Mts. dazu die in der Anlage abge¬
druckten Ausführungsbestimmungen beschlossen hat , wird
unter Aufhebung der in Betreff der Ausführung des
Reichsstempelgesetzes bisher erlassenen Bekanntmachungen des
Staatsministeriums, jedoch unter Aufrechterhaltung der Be¬
kanntmachung vom 11. Januar 1886, Nachfolgendes zur
allgemeinen Kenntlich gebracht:
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1 . Die Verwaltung der Reichsstempelabgaben
im Herzogthum Oldenburg mit Ausschluß des der
Königlich Preußischen Zoll -- und Steucrverwaltung
unterstellten Bezirks des vormaligen Amts Land¬
wührden (Gemeinde Dedesdorf ) und des derselben
Verwaltung unterstehenden Gebiets von Jprump,
Varrel und Stuhr , ist der hiesigen Zoll - und
Steuerverwaltung  übertragen.

2 . Es sind für zuständig erklärt:

а . zur Abstempelung von Actien , Renten - und
Schuldverschreibungen (Nr . 1 bis 3 des Tarifs)
und zur Erhebung der desfälligen Stempelabgabe:
ausschließlich das Hauptsteueramt Olden¬
burg;

d . zur Abstempelung der Schlußnoten über Kaus¬
und sonstige Anschaffnngsgeschäfte (Nr . 4
des Tarifs ) und zur Erhebung der desfälligen
Stempelabgabe : das Hauptsteueramt Olden¬
burg und die Hauptzollämter Brake und
Varel,

und neben denselben zur Abstempelung der Ver-
tragsur künden des ß . 15 des Gesetzes (Nr . 38
der Ausführungsbestimmungen ) : die NebenZoll¬
ämter I Elsfleth und Nordenham sowie
sämmtliche Steuerämter;

б. zur Abstempelung von Lotterieloosen (Nr . 5
des Tarifs ) und zur Erhebung der desfälligen
Stempelabgabe : das Hauptsteueramt Olden¬
burg und die Hauptzollämter Brake und
Varel.

3 . Es sind beauftragt:

a . mit dem Verkaufe  von Reichsstempelmarken und ge-



stempelten Formularen zu Schlußnoten : die drei
Hauptämter  unbeschränkt,

die Nebenzollämter I Nordenham und
Elsfleth  sowie die  Steuerämter Jever,
Delmenhorst und Nechta von Stücken bis zu
6 ^ einschließlich,

die übrigen Steuerämter unter Beschränkung
auf die Stempelmarkeu von 5 , 10 , 30 und 60 Pf.
und auf die Formulare von 20 und 30 Pf . —
Bei denselben Dienststellen werden auch ungestem¬
pelte Formulare zu Schlußnoten gegen Erstattung
der Herstellungskosten abgegeben . —

d . Mit dem Verkaufe der Reichsstempelmarken für
Schiffsfrachturkunden sind die Hauptämter
Oldenburg , Brake und Varel , die Neben¬
zollämter I Elsfleth , Strohausen , Norden¬
ham , Fedderwardersiel und Hooksiel , das
Nebenzollamt II Horumersiel und das
Steueramt Delmenhorst  beauftragt.

4 . Der Umtausch  unbeschädigter Reichsstempelmarken
und amtlich gestempelter Schlußnoten -Formulare gegen
Reichsstempelmarken oder gestempelte Formulare zu
anderen Steuerbeträgeu (Nr . 69 der Ausführungs¬
bestimmungen ) kann bei den drei Hauptämtern
erfolgen.

5 . Mit der bezüglich der Abgabenentrichtung vorzuneh¬
menden Prüfung Derjenigen , welche abgabepflichtige
Geschäfte der unter Nr . 4 des Tarifs bezeichneten
Art oder die Beförderung von Gütern im Schiffs¬
verkehr (Nr . 6 des Tarifs ) gewerbsmäßig betreiben
oder vermitteln (Z. 49 des Gesetzes), ist das erste
Mitglied der Zolldirektion  beauftragt.

6 . Für etwaige Rückzahlungsklagen (K 43 des Ge¬
setzes) ist die Zolldirektion zu Oldenburg mit



der Vertretung des Landesfiskus des Herzogthums
beauftragt , und sind daher solche Klagen gegen diese
Behörde als Beklagten zu richten.

Oldenburg , den 5 . Juli 1900.

Staatsministerium,

Departement der Finanzen.

Heu manu.

M utzenbech er.



Ausführungsbestimmungen
zum

Reichsstempelgesetze vom 14 . Juni 1900.

1. Die zur Erhebung der Stempelabgabe sowie zur
Abstempelung von Wertpapieren , Lotterielooseu und Schiffs-
frachturkundeu und zum Verkaufe von Stempelmarkeu und
gestempelten Vordrucken befugten Amlsstellen werden ebenso
wie die Beamten zur Wahrnehmung der im Z. 49 Abs. 2 des
Gesetzes vorgesehenen Prüfung in Bezug auf die Abgaben-
entrichtung und die Geschäftsbezirke der Beamten von den
Landesregierungen bestimmt und öffentlich bekannt gemacht.
Soweit eine solche Bestimmung nach Maßgabe der bestehen¬
den Stempclgesetze bereits erfolgt ist , bedarf es einer er¬
neute » Bekanntmachung nicht ; etwaige Veränderungen
bezüglich der Abstempelungsstellen werden dem Reichskanzler
behufs Veröffentlichung im Ceutral -Blatte für das Deutsche
Reich mitgetheilt.

Die Abstempelung der Genußscheine (Anmerkung zur
Tarifnummer 1 und 2 Abs . 2) erfolgt bis auf Weiteres
nur bei den Stempelhebestellen zu Berlin , Dresden , Frank¬
furt a . M . , Hamburg , Mannheim , München und Straß¬
burg i . E.

1. Aktien , Kuxe , Renten - und Schuldverschreibungen.

Zu tz. 1 des Gesetzes.
2 . Die zu versteuernden Wertpapiere sind mit einer

»ach den anliegenden Mustern 1 oder 2 doppelt ausgefer-
2



tigten , von dem Steuerpflichtigen Unterzeichneten und mit

genauer Angabe seines Standes und Wohnorts versehenen

Anmeldung einer zuständigen Stenerstclle vorzulegcn . Lose

oder von den Werthpapieren getrennte Zinsscheine rc. sind

nicht mit vorzulegen . In der Anmeldung sind die Werth¬

papiere nach Gattung (Aktie , Znterimsschein zu solcher,

Kuxscheiu , Schuldverschreibung rc.) und Benennung sowie

nach Reihe , Buchstabe und Nummer geordnet aufzuführen.

3 . Nach Prüfung der Anmeldung setzt die Steuerstelle

den Abgabenbetrag fest und zieht ihn ein . Bei der Be¬

rechnung der Abgabe von ausländischen Werthpapieren , in

welchen der Nennwerth in fremder und deutscher Währung

angegeben ist , bildet die letztere die Grundlage ; bei Werth-

papieren , deren Nennwerth nicht in deutscher Währung an¬

gegeben ist , hat die Umrechnung unter Zugrundelegung der

fremden Währung , und falls mehrere fremde Währungen

angegeben sind , der höchstgültigen fremden Währung zu

erfolgen . *)

*) Behufs Umrechnung der in einer anderen als der Reichswährung

ausgeorückten Werihe zum Zwecke der Berechnung der Abgabe sind für

die nachstehend bezeichnten Währungen die dabei bemerkten, allgemein

zu Grunde zu legenden Mittelwerthe bis auf Weiteres festgesetzt:
1 Pfund Sterling . — L0,4g Mark.
1 Frank , Lira , Peseta (Gold), Lsu , finnische Mark — 0,W „

1 österreichischer Gulden (Gold) . — 2,gg „
1 „ „ (Währung ) 1,7g
1 österreichisch-ungarische Krone . . — v.g,, „

1 Gulden holländischer Währung . — Um ,,

1 skandinavische Krone . — 1,125
1 alter Goldrubel . — 3.2g „

I Rubel > ^ ,2
I alter Kreditrubel I
1 türkischer Piaster . — 0,ig „

1 Peso (Gold ) . ---- 4,«, „
1 Dollar . . . — 4,2g „

1 alter japanischer Goldyen . — 4,2g „
1 japanischer Yen . . — 2,ig
1 deutsch-ostafrikauische oder indische Rupie . . — 1,gg „
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Die Abstempelung der Werthpapiere erfolgt erst , nach¬
dem die festgestellte Abgabe gegen — endgültige oder vor¬
läufige — Quittung eingezahlt oder hinterlegt worden ist.
Die Hinterlegung tritt ein , wenn die Abstempelung der
Papiere am Tage der Einzahlung der Steuer nicht mehr
bewirkt oder beendet werden kann . Jede Quittung muß,
um gültig zu sein, von zwei Beamten vollzogen und darin
der Tag der Buchung der Steuer und die Nummer des
Hebe - oder Anmeldungsregisters , unter welcher die Buchung
erfolgt ist , von der Steuerstelle angegeben sein . Die end¬
gültige Quittung ist auf eine Ausfertigung der Anmeldung
zu schreiben.

Kann die Abstempelung nicht sofort vorgenommeu
werden , so ist dem Ucberbringer die eine Ausfertigung der
Anmeldung , mit Empfangsbescheinigung versehen , zurückzu¬
geben.

Nach erfolgter Abstempelung erhält der Steuerpflichtige
die Werthpapiere gegen Rückgabe der Empfangsbescheinigung
oder der vorläufigen Quittung , welche als Registerbeläge
bei der Steuerstelle verbleiben , und die mit endgültiger
Quittung versehene Ausfertigung der Anmeldung aus-
gehäudigt.

4 . Bei der Versteuerung inländischer Aktien und Jn-
terimsscheine , welche zu einem höheren als dem Nennbetrag
ausgegeben werden lM . 184 , 278 des Handelsgesetzbuchs ),
ist in die Anmeldung auch eine Angabe über den Betrag
aufzunehmen , zu welchem die Ausgabe der Papiere statt¬
findet . Als Betrag , zu welchem die Papiere ausgegeben
werden , gilt der Preis oder Werth , für welchen sie von den
ersten Erwerbern (Gründern , Aktionären , Uebernahmekonsor-
tieu u . s. w .) übernommen werden . Bei Jnterimsscheiuen
ist der Betrag der Einzahlung zuzüglich des den Nennwerth
überschreitenden Betrags anzugeben.

Die Versteneruug erfolgt nach dem vollen angegebenen
Betrage.

2 *
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5 . Kann in dem Falle der Ziffer 4 der Betrag , zu
welchem das Werthpapier ansgegeben wird , zur Zeit der
Anmeldung zur Versteuerung noch nicht angegeben werde »,
so hat der Anmeldende sich auf der Anmeldung zu ver¬
pflichten , binnen einer von ihm zu bezeichnenden Frist,
spätestens binnen 14 Tagen nach der Ausgabe der Werth¬
papiere , eine Nachtragsanmeldung vorzulegen und den da¬
nach geschuldeten Betrag zu entrichten.

Ob und in welcher Höhe von dem Aumeldenden eine
Sicherheit bestellt werden soll , entscheidet die Steuerstelle.

Wegen der Art der Sicherheitsleistung finden die Be¬
stimmungen in Ziffer 16 Anwendung.

Die Steuerstelle quittirt auf einer Ausfertigung der
Nachtragsanmeldnng über die geleistete Zahlung ; einer
wiederholten Vorlegung und Abstempelung der Werthpapiere
bedarf es nicht.

6 . Die Steuerstellc hat die Einhaltung der Verpflich¬
tung zur Einreichung einer Nachtragsanmeldung (Ziffer 5)
zu überwachen . Die Abstempelung der Werthpapierc darf
hierdurch nicht verzögert werden.

7. Werden von einer bcrgrechtlichen Gewerkschaft Ein¬
zahlungen (Beitrüge , Zubußen ) ausgeschrieben , so hat der
Vorstand (Repräsentant , Grnbenvorstaud ) spätestens zwei
Wochen nach Ablauf der für die Einzahlung bestimmten
Frist eine Anzeige zu erstatten , welche insbesondere die
Summe der Einzahlungen , den Fälligkeitstag und den Be¬
schluß , auf Grund dessen die Ausschreibung erfolgt , enthalten
muß . Falls eine Freilassung von der Steuer nicht bean¬
sprucht wird , ist die Anzeige in doppelter Ausfertigung an
die Steuerstelle zu richten , welche den Abgabeubetrag fest¬
setzt und ciuzicht und die zweite Ausfertigung der Anzeige
mit Quittung versehen zurückgiebt.

8 . Falls eine Steuerbefreiung in Anspruch genommen
wird , ist die Anzeige an die Direktivbehörde zu erstatten,
und darin zugleich der Nachweis zu führe » , daß oder in-
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wieweit die ausgeschriebenen Beträge gemäß Tarisnnmmer
Io Abs . 2 steuerfrei sind.

Der Dircktivbchörde ist jede erforderliche Auskunft zu
ertheilen und sind ans Verlangen auch die Bücher und
sonstigen Schriftstücke der Gewerkschaft (Verhandlungen der
Gewerkeuversammluug , Verwaltuugsrechnungen u . s. w .)
vorznlegen . Sie entscheidet über den Antrag auf Steuer¬
befreiung . setzt den zu entrichtenden Abgabcnbetrag fest und
veranlaßt dessen Einziehung.

Kann über die Steuerpflichtigkeit der Einzahlungen erst
später Entscheidung getroffen werden , so bestimmt die
Direktivbehörde , ob und in welcher Höhe Sicherheit bestellt
werden soll.

Der Vorlegung von Kuxscheinen bedarf es nicht.
9 . Als Ausgaben , welche den in Tarifnummer Io

Abs . 2 genannten Zwecken dienen und zu deren Deckung
daher Einzahlungen steuerfrei ausgeschrieben werden können,
sind u . A . anzusehen:

a) solche Ausgaben , die sich aus der allmählichen
Erschöpfung der Lagerstätten ergeben , also bei
einer bestehenden Bergwerksanlage die Kosten
für die Bildung neuer Sohlen in größeren
Tiefen und für die dadurch bedingte Verstärkung
oder Erneuerung der Betriebsmaschinen , auch
die Errichtung neuer bergbaulicher Anlagen in
anderen Theilen des Grubenfeldes , sofern dafür
eine ältere Anlage von ähnlicher Leistungs¬
fähigkeit eingeht;

p ) Ausgaben , die sich aus der Zunahme der natür¬
lichen Hindernisse des Bergbaues in den Gruben
ergeben , z. B . die wegen Zunahme der Wasser¬
zuflüsse entstehenden Kosten für wasserdichte
Auskleidungen und Dämme in Schächten und
Strecken , die Ausgaben für neue Wasserhaltungs¬
maschinen und Pumpen , ferner die wegen Zu-
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nähme der Wärme- und Gasentwickeluug er¬
forderlich werdenden Aufwendungen für Be¬
schaffung erweiterter Einrichtungen für die Ven¬
tilation der Grube, neue Wetterschächtc und
Wetterstrecken, Ventilatoren, Luftkomprefforen
u. s. w., sowie die aus der Zunahme der Ent¬
fernungen von den Schächten bis zu den Ab¬
baufeldern erwachsenden Kosten für neue er¬
weiterte Förderwege und die dazu nöthigen
maschinellen Einrichtungen;

o) Ausgaben für Anlagen, welche wegen veränderter
Natur des Mineralvorkommensoder wegen
Veränderung des Marktes nothwendig werden,
z. B . für Umänderungen der vorhandenen Sor-
tiranstalten und Aufbereitungsanlagen;

ä) Ausgaben für Einrichtungen, welche von den
staatlichen Aufsichtsorgancn zum Schutze des
Lebens und der Gesundheit der Arbeiter ange¬
ordnet werden, sowie die freiwilligen Auf¬
wendungen der Bergwerksbesitzer für Wohlfahrts¬
einrichtungen;

s) Ausgaben, welche durch die schädigende Ein¬
wirkung des Bergbaues auf die Erdoberfläche
bedingt werden, wie Herstellung von Wasser¬
leitungen und Brunnen, Planirungsarbeitcn an
Aeckern und Wiesen, Entwüsserungs- und
Polderanlagen, Reparaturen an Häusern und
Ersatz des Mindcrwerths beschädigter Grund¬
stücke und Gebäude.

10. In Zweifelsfällen haben die Direktivbehördeu sich
mit der zuständigen Bergbehörde in Verbindung zu setzen,
welche entweder die ihr vorgelegten Fragen gutachtlich zu
beantworten oder der Direktivbehördc geeignete Sachver¬
ständige behnfs etwaiger Anhörung in Vorschlag zu
bringen hat.
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Insoweit ausgeschriebene Beträge durch die Gewerk¬
schaft nicht beigetrieben werden können , ist der dafür ge¬
zahlte Steuerbetrag zu erstatten.

11 . Die Abstempelung erfolgt ausschließlich durch Aus¬
drücken des Reichsstempels auf die Vorderseite des Werth¬
papiers . Der mittelst Maschine aufzudrückende Stempel ist
kreisrund mit einem Durchmesser von 31 Nina und trägt in

der zwischen zwei Linien laufenden Umschrift die Bezeichnung:
LLIOH88MN ? LO -^ LOVLL , sowie in fetter Schrift die

Angabe des Steuersatzes : 2 ^/2, 21VLI oder LM8 VON
LIMVLUD , 8L0L8 oder VON D^ II8LM,

N ^ LL , VÖVI 'MI -IX NVLL , l /̂s NVI1K
oder 1' OVV ^ IO I 'VOVVIO ; das Mittelfeld ist ausgefüllt
durch einen nur in Umrißlinien gezeichneten Reichsadler,
unter welchem das Unterscheidungszeichen der betreffenden
Abstcmpeluugsstelle sich befindet . *)

*) Die nach den „Ausnahmen " zur Tarifnummer 1 und 2 des

Gesetzes vom 1. Juli 1881 abgestempelten ausländischen Werthpapiere
haben einen Stempelaufdruck erhalten , welcher in einem von einem

Kreise umgebenen Bierpaß die deutsche Kaiserkrone , sowie ein Band mit

Angabe des Steuersatzes von 10 Pfennig oder 50 Pfennig zeigt und

dessen Einfassung die Aufschrift „ Reichs -Stempel -Abgabe " und das

Unterscheidungszeichen der betreffenden Abstempelungsstelle trägt

(Ziffer 2o Abs . 2 der Ausführungsvorschristen vom 7. Juli 1881 ).

Die Abstempelung der inländischen Wcrthpapiere und der nicht

nach den „ Ausnahmen " versteuerten ausländischen Merthpapiere erfolgte

mittelst eines Stempels , welcher in einem verzierten aufrecht stehenden

Rechteck bestand , auf welchem sich der Reichsadler , um denselben in

kreisrunder Einfassung die Aufschrift „ Reichs -Stempel -Abgabe " , sowie

das Unterscheidungszeichen der betreffenden Abstempelungsstelle befand
(Ziffer 2o Abs . 3 der Aussührungsvorschriften vom 7 . Juli 1881 ).

Durch die Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 5 . Januar 1883

(Central - Blatt S . 8) wurde ein neuer Stempel eingeführt , der außer

den vorgedachten Merkmalen auf einem gebogenen Bande die Angabe

des Steuersatzes von Fünf , Zwei oder Eins vom Tausend enthielt.
Der oben in Ziffer 7 bezeichnet kreisrunde Stempel mit Angabe

der Steuersätze ist durch die Bekanntmachung des Reichskanzlers vom
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12 . Auf Antrag und nuf Kosten des Steuerpflichtigen
kann der Aufdruck des Reichsstempels auf die Werthpapiere
auch bei der Reichsdrnckerei erfolgen . Der Antrag ist in
der Anmeldung (Ziffer 2) zu stellen . Die Stenerstelle
zieht den Abgabenbetrag und einen die Kosten der Abstem¬
pelung deckenden Vorschuß von dem Steuerpflichtigen ein
und ersucht unter Beifügung einer gemäß den Vorschriften
unter Ziffer 3 mit Quittung über Abgabe und Vorschuß
versehenen Ausfertigung der Anmeldung die Reichsdruckerei
um Abstempelung der Werthpapiere . Der Antragsteller hat
für die Einsendung der Werthpapiere au die Reichsdruckerei
zu sorgen und empfängt dieselben von dort unmittelbar zu¬
rück. Hin - und Rücksendung erfolgen auf seine Gefahr und
Kosten.

Der Steuerstelle ertheilt die Reichsdrnckerei eine Be¬
scheinigung , daß die Abstempelung in Uebereiustimmung
mit der zurückzusendenden Anmeldung erfolgt ist , unter Be¬
nachrichtigung von dem Betrage der Kosten der Abstempelung.
Die Steuerstelle nimmt diese Bescheinigung zu den Belägen
ihres Registers und rechnet nunmehr mit dem Steuer-

11 . Juni 1887 (Central -Blatt S . 159 ) eingeführt worden , die Abstem¬
pelung der Werthpapiere konnte indessen auch mit dem in der Bekannt¬
machung vom 5. Januar 1883 bezeichnten Stempel vorgenommen
werden . Die Steuersätze , zu welchen die Abstempelung zu erfolgen
hatte , waren bis zum Inkrafttreten des Reichs -Stempelgesetzes vom
27 . April 1894 : Fünf , Zwei und Eins vom Tausend ; später 1V2 und
Eins vom Hundert , Sechs , Fünf , Vier , Zwei und Eins vom Tausend,
Fünf Mark , Drei Mark und Fünfzig Pfennig.

Gemäß Bekanntmachung des Reichskanzlers vom . 9 . April 1891
(Central -Blatt S . 74 ) ist der Stempelaufdruck auf die Stücke

1. der 4flzprozentigen inneren Argentinischen Anleihe vom
Jahre 1888,

2 . der ckflzprozentigen äußeren Argentinischen Anleihe vom
Jahre 1888 und

3 . der Buenos - Aires - Stadt -Anleihe vom Jahre 1888
vorübergehend nicht mit rother , sondern mit blauer Farbe bewirkt.
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pflichtigen über den Borschuß unter Rückzahlung des
etwaigen Überschusses ab . Nach Berichtigung der Kosten
erhält der Steuerschuldner eine mit Quittung (Ziffer 3)
versehene Ausfertigung der Anmeldung zurück.

Ersieht die Reichsdruckcrei ans der übersandten Quit¬
tung , daß der Vorschuß die Kosten nicht deckt, so hat sie
die Stenerstelle hiervon alsbald und vor der Rücksendung
der abgestempelten Werthpapiere behufs unverzüglicher
Einziehung des fehlenden Betrags zu beuachrichtigen.

13 . Nach jeder Einzahlung auf die in den Tarif-
uummern 1 bis 3 bezeichneten Werthpapicre sind die Jn-
terimsscheine nach den obigen Vorschriften zur Abstempelung
vorzulegen . Die letztere erfolgt nach den für die Abstem¬
pelung der vollgezahlten Werthpapiere getroffenen Bestim¬
mungen unter Aufdruck desselben Stempels (Ziffer 11 ) bei
dem Quittungsvermerk über die jeweilige Einzahlung ; dabei ist
zugleich der Ort und die Zeit der Abgabenerhebung mittelst
eines Stempels ersichtlich zu machen.

Der wiederholten Vorlegung und Abstempelung der
Jnterimsscheine bedarf es indessen nicht , wenn bei Vor¬
legung der Jnterimsscheine die volle tarifmäßige Abgabe
für die vollgezahlten Stücke im Voraus entrichtet worden
ist . In Fällen derartiger Vorauszahlungen der Steuer
sind die Jnterimsscheine über dem Reichsstempelabdrncke
mit folgendem Vermerke zu versehen:

Vollzahlung ist vorausbesteucrt.
den ten 19

(Amtsbezeichnung , Unterschrift und Amtsstempel der abstempelnden
Steuerstelle .)

14 . Die vorstehenden Bestimmungen finden sinnge¬
mäße Anwendung , wenn eine nicht vollgezahlte Aktie zur
theilweisen Versteuerung angemeldet wird.

Die rechtzeitige Anmeldung und Versteuerung der
späteren Einzahlungen ist von der Steuerstelle zu über¬
wachen . Spätere Anmeldungen sind bei derselben Steuer-
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stelle einzureichen , bei welcher die erste Anmeldung er¬
folgt ist.

Der wiederholten Vorlegung und Abstempelung der
Aktien bedarf es nicht.

Zu K. 1 des Gesetzes und Abs . 2 der letzten
Spalte der Tarifnummern  1 und  2.

15 . Für die zur Versteuerung angemeldetcn Werth-
Papiere ist der volle tarifmäßige Betrag der Stempelabgabe
von der Steuerstelle auch dann zu berechnen und festzu-
stellen , wenn für die ausgegebenen Jnterimsscheiue schon
eine Neichsstempelabgabe entrichtet worden ist . Behufs
Anrechnung des versteuerten , d. i . durch die gezahlte
Steuersnmme gedeckten Betrags der Jnterimsscheiue auf den
Betrag der endgültigen Stücke hat der Steuerpflichtige in
der Anmeldung den Betrag der einzelnen auf die Jnterims-
scheine geleisteten Einzahlungen und der dafür entrichteten
Abgaben , sowie den Ort und die Zeit der Steuererhebungen
anzugeben und die abgestempelten Jnterimsscheiue mit den
abzustempelnden Werthpapieren vorzulegen . Findet sich
gegen die Zulässigkeit der beantragten Anrechnung nichts
zu erinnern , so erfolgt die Einzahlung des für die Aktien
re. etwa noch zu erlegenden Abgabenbetrags , die Quittungs-
leistnng und die Abstempelung der Papiere nach den oben
unter Ziffer 3 , 11 und 12 gegebenen Bestimmungen . Auf
der Anmeldung (Ziffer 2) hat die Stencrstelle den noch
zu versteuernden Betrag der einzelnen Stücke sowie die
dafür zur Erhebung gelangende Abgabe ersichtlich zu
machen.

Die gleiche Art der Steuerberechnung findet bei den
späteren Einzahlungen auf nicht vollgezahlte Aktien statt.

Auf den Jnterimsscheinen sind vor deren Rückgabe
die Stempelzeichen durch Ausschneiden oder Durchlochen zu
vernichten . Nach Ermessen der Steuerstelle kann die Ver-
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nichtung auch in anderer sichernder Art erfolgen oder nach

Umständen ganz unterbleiben ; was in dieser Beziehung
veranlaßt ist , ist auf der Anmeldung zu vermerken.

Unter den von der Steuerstelle vorzuschreibendcu Be¬

dingungen dürfen die abgestempelten Jnterimsscheine behufs
Feststellung des anzurechnenden versteuerten Betrags und
Vernichtung der Stempelzeichen auch vor der Vorlegung
der abzustempelnden endgültigen Stücke vorgelegt werden.

16 . Insoweit die Jnterimsscheine nicht spätestens gleich¬

zeitig mit den abzustempclnden Aktien re. vorgelcgt werden
können , darf der Steuerpflichtige , unter Angabe des auf die
Jnterimsscheine zur Einzahlung gelangten Betrags und der
entrichteten Steuer , sich die Vorlegung der abgestempelten
Jnterimsscheine zum Zwecke der Anrechnung des versteuer¬
ten Betrags in der Anmeldung Vorbehalten . Die Steuer

für denjenigen Betrag , dessen Anrechnung in Anspruch ge¬
nommen wird , ist zu hinterlegen oder sicherzustellen . Die

Sicherstellung erfolgt durch Niederleguug kurshabcnder in¬
ländischer Wcrthpapiere ; Schuldverschreibungen des Reichs
und der Bundesstaaten werden zum Nennwerthe , bei niedri¬

gerem Kurse aber zum Kurswerthe , sonstige Werthpapiere
der bezeichneten Art in Höhe des bei der Neichsbank be¬
leihbaren Theilbetrags als Sicherheit angenommen . Den
Papieren sind die Zinsscheiue und die Anweisungen zu
deren Abhebung beizufügen ; es steht jedoch den Steuerpflichtigen
frei , die innerhalb des ersten Jahres fälligen Zinsscheine
znrückzubehalten . Seitens der Steuerstelle ist auf der dem
Aumeldenden znrückzugebenden Ausfertigung der Anmeldung
unter Bezugnahme auf den gemachten Vorbehalt die Hin¬

terlegung oder Sicherstellung zu bescheinigen und ein ent¬
sprechender Vermerk im Anmeldungsregister zu machen , im

Uebrigen aber nach der Bestimmung im ersten Absätze der
Ziffer 15 zu verfahren . Die Vorlegung der Jnterims¬
scheine hat innerhalb eines Jahres nach der Rückgabe der

abgestempelteu Aktien re., den Tag der Rückgabe nicht mit-
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gerechnet , bei der Steucrstclle zu erfolgen . Aus besonderen
Gründen kann die Steuerbehörde eine Verlängerung dieser
Frist bewilligen . Bei der Vorlegung der Jnterimsschcine
hat der Steuerpflichtige den Betrag der einzelne » auf die
letzteren geleisteten Einzahlungen und der dafür entrichteten
Abgaben sowie den Ort und die Zeit der Steuererhebungen
anzugeben , auch die oben bezeichnet ? Ausfertigung der An¬
meldung mit beizufügen . Findet sich gegen die Zulässig¬
keit der Anrechnung nichts zu erinnern , so hat die Steuer-
ftelle wegen der etwaigen Vernichtung der Stempelzeichen
auf den Jnterimsscheinen (Ziffer 15 Abs . 3 ) und wegen
entsprechender Rückgabe des hinterlegten Steuerbetrags oder
der bestellten Sicherheit das Weitere zu veranlassen , ins¬
besondere auch die zugestandene Anrechnung auf der mit-
vorgelegten und zurückzugebenden Ausfertigung der Anmel¬
dung sowie auf der als Belag bei der Steuerstelle ver¬
bliebenen Ausfertigung und im Anmeldungsregister zu ver¬
merken . Nach Ablauf der Frist ist der rückständige , durch
Anrechnung nicht getilgte Theil der Steuer zur Erhebung
zu bringen.

Insoweit in Folge der früheren Art der Abstempelung
aus den auf den Jnterimsscheinen befindlichen Steuer¬
stempeln der Ort und die Zeit der Abgabenerhebung nicht
ersichtlich sind , bedarf es einer bezüglichen Angabe seitens
des Steuerpflichtigen nicht . Ans Verlangen der Steuer¬
stelle sind indessen vor Bewilligung der Anrechnung die
Quittungen über die gezahlten Steuerbeträge beizubringen.

Zu Z. 1 des Gesetzes und Tarifuummer 1,
Befreiung.

17 . Diejenigen inländischen Aktiengesellschaften , welche
für die von ihnen auszugebenden Werthpapiere die Be¬
freiung vom Aktienstempel in Anspruch nehmen wollen,
haben unter Beibringung des Nachweises , daß die Voraus¬
setzungen der Befrciungsvorschrift zur Tarifnummer 1 vor-
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liegen , einen bezüglichen Antrag bei der Steucrdircktivbe-
Hörde ihres Bezirkes einzureichen , welche das Gesuch mit
ihrem Gutachten versehen durch Vermittelung der obersten
Landesfinanzbehörde an den Bundesrath gelangen läßt.

Auf Grund des Beschlusses des Bnndesralhs , durch
welchen die ausschließliche Gemeinnützigkeit der Zwecke der
Gesellschaft anerkannt wird , hat die Direktivbehördc das
Weitere wegen der Abstempelung der Aktien rc. zu veran¬
lassen . Zu der letzteren ist ein Stempel zu benutzen , wel¬
cher in Größe und Zeichnung dem in Ziffer 11 beschrie¬
benen Stempel entspricht , jedoch statt der Umschrift:

und des Abgabensatzes
die Bezeichnung : trägt.

Zu Z. 3 des Gesetzes.

18 . Die im Z. 3 Abs . 1 des Gesetzes vorgeschriebenen
Anzeigen sind nach dem anliegenden Muster 3 zu erstatten x
und an diejenige Steuerstelle abzngeben , bei welcher die
Versteuerung der Werthpapiere erfolgen soll . Es ist nicht >
ausgeschlossen , daß die Werthpapiere demnächst bei einer
anderen Steuerstelle versteuert werden ; in diesem Falle hat
der Steuerpflichtige derjenigen Steuerstelle , bei welcher die
vorläufige Anmeldung erfolgt ist , von der bei der betreffen¬
den andere » Steuerstelle erfolgten Versteuerung alsbald
nach Vornahme der letzteren unter Vorlage der erforder¬
lichen Nachweise Anzeige zu erstatten.

Zu Z. 5 Abs . 1 des Gesetzes.

19 . Für die vor dem 1. Juli 1900 ausgegebenen in¬
ländischen und mit dem Reichsstempel versehenen auslän¬
dischen Werthpapiere gelangt , falls die nach den bisherigen
Vorschriften dafür fällige Steuer entrichtet ist, ein weiterer
Stempel nicht zur Erhebung . Für die Jnterimsscheine
gilt dies bezüglich der vor dem 1. Juli 1900 nach bis-
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heriger Vorschrift versteuerten oder steuerfrei gebliebenen
Beträge.

Wird beansprucht , daß für nach dem 30 . Juni 1900
ausgegebeue inländische Aktien re. , auf welche vor dem
1. Juli 1900 Einzahlungen stattgefnuden haben , die
Stempelabgabe nach dem Gesetze vom 14 . Juni 1900 nur
für die von dem 1. Juli 1900 ab geleisteten Einzahlungen
erhoben werde , so sind in der Anmeldung der Aktien zur
Versteuerung (Ziffer 2 ) außer dem Nennwerthe der ein¬
zelnen Stücke auch der Betrag und die Zeit der darauf ge¬
leisteten Einzahlungen anzugeben und zugleich die Beweise
für diese Angaben beizubringen.

Die Direktivbehörde bestimmt die Höhe der zu ver¬
steuernden Einzahlungen und der Abgabe.

Wegen der Quittung über die erhobene Abgabe , der
Abstempelung und der Rückgabe der abgestempelten Aktien
finden die Bestimmungen unter Ziffer 3 , 11 und 12 sinn¬
gemäße Anwendung.

Ist die Vollzahlung des Jnterimsscheins bereits vor
dem 1 . Juli 1900 erfolgt und über einen Abgabenbetrag
nicht zu quittiren , so ist die zurückzngebende Ausfertigung
der Anmeldung mit entsprechender Bescheinigung zu versehen.

Zu Z. 5 Abs . 2 des Gesetzes.

20 . Wird für Werthpapiere der in der Tarifnummer
1 bis 3 bezeichneten Art auf Grund des Z. 5 Abs . 2 des
Gesetzes Befreiung von der Stempelabgabe beansprucht , so
ist in der Anmeldung (Ziffer 2) das Sachverhältniß anzu¬
geben und überdies der Beweis zu führen , daß die Werth¬
papiere in der That nur zum Zwecke des Umtausches ohne
Veränderung des durch die zurückzuziehenden Stücke beur¬
kundeten Rechtsverhältnisses ausgestellt und die zurückzu¬
ziehenden Stücke vorschriftsmäßig versteuert öder steuerfrei sind.

Ist der Beweis erbracht , so verfügt die Direktivbehörde
Abstempelung der neuen Stücke ohne Abgabenerhebuug.
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Die Verfügung wird Registerbelag . Wegen der Vorlegung

der eingczogenen Stücke und der Vernichtung der darauf

etwa befindlichen Stempelzeichen finden die Vorschriften

unter Ziffer 15 , wegen der Anmeldung und Abstempelung

die Vorschriften unter Ziffer 2 ff. sinngemäße Anwendung.

21 . Die Befreiung aus Z. 5 Abs . 2 des Gesetzes

findet auch auf solche Papiere Anwendung , die als Ersatz

für verloren gegangene und gerichtlich für kraftlos erklärte

Stücke ausgegeben werden.

Im Uebrigen tritt bei der Ausgabe neuer Werth¬

papiere zum Zwecke des Umtausches eine wiederholte

Stempelpflicht nur ein , wenn die neue Urkunde zu einem

höheren Betrag oder nach einer anderen Tarifnummer

stempelpflichtig ist , als die bisherige , oder wenn ein neuer

Aussteller (Aktiengesellschaft , Schuldner u . s. w .) an die

Stelle des ursprünglichen Ausstellers getreten ist . Wird

die neue Urkunde zu einem höheren Betrag ausgegeben , so

ist nur der Mehrbetrag zu versteuern.

Eine auf der Urkunde erfolgende Abänderung ihres

Inhalts durch den Aussteller ist im Sinne des vorstehenden

Absatzes wie die Ausgabe einer neuen Urkunde zu be¬

handeln.

II . Kauf- und sonstige Anschaffungsgeschafte.

Zu Z. 9 des Gesetzes.

22 . Die Schlußnoten sind in deutscher Sprache und,

sofern es sich nicht um Geschäfte über ausländische Werthe

handelt , in Reichswährung auszustellen . Der Werth des

Gegenstandes des Geschäfts ist stets in Reichswährung an¬

zugeben.

Zu Tarifnummer 4 , Ermäßigung.

23 . Wer von der Steuerermäßigung für Arbitrage¬

geschäfte Gebrauch machen will , hat über die von ihm mit
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dem Anspruch auf Steuerermäßigung abzuschließenden Ar-
bitragen nach den nachstehend verzeichueteu näheren Vor¬
schriften Buch zu führen und auf Erfordern dieses Buch
sowie alle darauf bezüglichen Schriftstücke(Schlußnoten,
Briefe, Depeschen rc.) der Direktiobehörde einzureichen oder
den von derselben abznordnenden Beamten zur Einsicht
oorzulegen.

In das Arbitragebuch, welches mindestens die in dem
Muster 9 vorgesehenen Spalten enthalten muß, sind die
einander gegenüberstehenden Geschäfte unter derselben fort¬
laufenden Nummer einzutragen.

Die für eine halbmonatliche Frist, d. h. von der
einen bis zu der anderen der mehreren im Laufe eines
Monats au der betreffenden ausländischen Börse stattfin-
dendeu Liquidationen bewirkten Prolongationen von Arbi¬
tragegeschäften(Abs. 3), über welche eine Schlußnote nicht
ausgestellt wird, sind in der Spalte „Bemerkungen" nach¬
richtlich aufzuführen.

Der Antrag auf Erstattung des zuviel verwendeten
Stempels ist nach dem anliegenden Muster 8 in zwei Aus¬
fertigungen bei der Direktivbehörde für je einen Kaleuder-
monat bis zum 10. des auf die Ausstellung der Schluß-
uote folgenden Monats einzureichen. Der beizufügende
Auszug aus dem Arbitragebuch ist nach dem anliegenden
Muster 9 aufzustellen. Die Direktivbehörde kann auch
später eingehende Erstattungsanträge berücksichtigen, wenn
die Verspätung der Einreichung auf entschuldbaren Ursachen
beruht.

Auf Verlangen der Direktivbehörde ist ferner der
Nachweis zu führen, daß die den Gegenstand der Arbitrage
bildenden Werthpapiere an den in Betracht kommenden
Plätzen, an welchen sie ge- oder verkauft sind, börsenmäßig
gehandelt und uotirt werden. Soweit bei der Direktiv¬
behörde Bedenken gegen die Richtigkeit der gemachten An¬
gaben nicht bestehen, ist der beanspruchte Betrag zur Zah-
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lung anzuweisen . Der Stempel für etwaige , zu Unrecht
unversteuert gebliebene Prolongationsgeschäfte ist nach¬
zufordern.

In den Fällen , für welche das Vorliegen einer Meta¬
verbindung behauptet ist , ist diese Thatsache seitens des
Arbitrageurs ans Erfordern durch Vorlegung des Vertrags
über den Abschluß der Verbindung und des Schriftwechsels
über das betreffende einzelne Geschäft nachzuweisen.

Zur Tarifnummer 4d.

24 . Für welche Waaren an den einzelnen inländischen
Börsen Terminpreise oder Preise für Zeitgeschäfte notirt
werden , wird von den Landesregierungen nach Anhörung
der betreffenden Handelsvorstände festgestellt und öffentlich
bekannt gemacht , sowie dem Reichskanzler behufs Veröffent¬
lichung im Central -Blatte für das Deutsche Reich mitge-
theilt . Diese Bekanntmachungen haben sich lediglich auf
die Gattung beziehungsweise Unterart der betreffenden
Waare , nicht aber auch auf deren Qualität zu erstrecken.

Zu Z. 7 Abs . 1 des Gesetzes.

25 . Bei sogenannten Circa -Geschäften ist die Abgabe
nach dem handelsüblichen Maximum der Lieferung zu be¬
rechnen ; es bleibt den Handelsvorständen überlassen , auf
Grund des Z. 51 Abs . 2 des Gesetzes die betreffenden
Maxima festzustellen.

Zu ZZ. 9 , 10 und 42 des Gesetzes.

26 . Zur Entrichtung der in der Tarifnummer 4 an¬
geordneten Abgabe werden Reichsstempelmarken und ge¬
stempelte Vordrucke zu Schlußnoten zum Preise des darauf
angegebenen Steuerbetrags zum Verkaufe gestellt.

Die Reichsstempelmarken sind 24 mm hoch und 61 mm
breit ; sie haben , insoweit sie über Pfennigbeträge lauten,
einen bläulichen , insoweit sie über Markbeträge lauten,

3



512

einen gelblichen Untergrund , welcher rechts nnd links den
Reichsadler nnd in der Mitte ein Schild mit der Inschrift

zeigt ; eine Lochreihe
macht die Marke in zwei gleiche Theile zerlegbar , van denen
jeder auf dem oberen Rande die Werthbezeichnung und an
den äußeren beiden Ecken die Zahl der Pfennig beziehungs¬
weise Mark , auf welche die Marke lautet , ferner den Vor¬
druck „äsr >? für das Datum der Verwendung in rothem
Aufdruck und außerdem die fortlaufende Nummer der

Marke enthalt . Die Marken für Waarengeschäfte (Tarif¬
nummer 4d ) tragen außerdem in schwarzem Aufdrucke den
Buchstaben Die Marken lauten auf Steuerbeträge
von 5 , 10 , 20 . 30 , 40 , 50 , 60 , 80 , 90 Pfennig , 1, 2 , 3,
4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 15 , 20 , 30 , 50 , 100 und 500 Mark.

Die gestempelten Vordrucke zu Schlußnoten entsprechen
dem Muster 4 . Sie sind entweder

1. mit einem Stempelaufdrucke versehen , welcher dem
Muster der Reichsstempelmarkeu gleicht , indessen
das Wort „äsrch und die fortlaufende Nummer
nicht enthält , oder

2 . von der Steuerstelle dadurch herzustellen , daß vor-

rathig zu haltende ungestempelte Vordrucke des
Musters 4 durch Verwendung von Reichsstempel¬
marken zu dem verlangten Betrage gestempelt wer¬
den ; die Marken sind hierbei von der Steuerstelle
in uugetheiltem Zustande auf der auf dem Vor¬
drucke bezeichneten Stelle , insoweit diese aber aus¬
reichenden Raum nicht darbietet , auf einer freien
Stelle in der Art aufzukleben , daß bei der späteren
Trennung der beiden Theile der Schlußnote je eine
Halste der Marke auf jedem dieser Theile sich befindet,
und sodann durch mindestens je einen über die
Marke übcrgreifenden Aufdruck des Amtsstempels
in schwarzer Farbe sowie durch Eintragung des
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Tages der Abstempelung auf jeder Hälfte der
Marke zu entwerthen.

Die vorstehend zu Ziffer 1 bezeichueten Vordrucke
tragen auf jedem ihrer beiden Theile die gleiche fortlaufende
Nummer.

Mit Stempelaufdruck versehene Vordrucke werden zum
Steuerbetrage von 20 , 30 , 40 , 60 , 80 , 90 Pfennig , 1, 2,
3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 und 10 Mark zum Verkaufe gestellt;
unter Verwendung von Marken gestempelte Vordrucke
können zu jedem Steuerbetrage von den Steuerstellen her¬
gestellt und verabfolgt werden.

27 . Von den Steuerstelleu werden ferner ungestempelte
Vordrucke des Musters 4 ausgegeben , für welche der Be¬
trag der Herstellungskosten als Preis erhoben werden darf.
Die Verwendung von Reichsstempelmarken auf diesen seitens
der Steuerpflichtigen ist in folgender Weise zu bewirken.

Die Marken sind , soweit die dafür bestimmte Stelle
Raum darbietet , auf dieser , im klebrigen au einer beliebigen
Stelle in der Art aufzukleben , daß je eine Hälfte jeder
Marke auf jedem der beiden Theile des Vordrucks sich be¬
findet ; die auf dem einen dieser Theile befindlichen halben
Marken müsse» also die gleichen fortlaufenden Nummern
enthalten , wie die auf dem anderen Theile befindlichen ; die
Marken dürfen vor der Aufklebung getheilt werden . In
jeder Markenhälfte ist das Datum der Verwendung , und
zwar der Tag und das Jahr mit arabischen Ziffern , der
Monat mit Buchstaben an der durch den Vordruck bezeich-
neten Stelle niederzuschreiben . Allgemein übliche und ver¬
ständliche Abkürzungen der Monatsbezeichnung mit Buch¬
staben , sowie die Weglassung der beiden ersten Zahlen der
Jahresbezeichnung sind zulässig , (z. B . 29 . Oktbr . 05,
13 . Sept . 13 ). Auch ist es gestattet , dem Verwendungs¬
vermerke die Firma oder den Namen des Verwendenden
ganz oder theilmeise hinznzufngen.

3 *
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Das Datum ist mittelst deutlicher Schriftlichen , ohne

jede Auskratzung , Dnrchstreichuug oder Ueberschreibung nie-

derzuschreiben.
Es ist zulässig , den vorgeschriebenen Entwerthungs-

vermerk ganz oder theilweise mittelst der Schreibmaschine

oder durch Stempelausdruck herzustellen . In diesem Falle

braucht das Datum nicht an der durch den Vordruck be¬

zeichnten Stelle zu stehen ; es muß aber in seinem ganzen

Umfange (Monatsbezeichnung , Tages - und Jahreszahl mit

den zulässigen Abkürzungen ) vollständig auf jede einzelne

halbe Marke gesetzt werden.
Nicht in der vorgeschriebenen Weise verwendete Stem¬

pelzeichen werden als nicht verwendet angesehen (Z. 42 des

Gesetzes). Falls jedoch Stempelzeichen , welche für Geschäfte

der Tarifnummer 4s . bestimmt sind , für Geschäfte der Ta¬

rifnummer 4d verwendet sind oder umgekehrt , ist der Stem¬

pel nicht nochmals einzuzichen , auch ein Strafverfahren

wegen Stempelhinterziehung nicht einzuleiten.
28 . Es ist zulässig , andere als die von den Stener-

stellen zum Verkaufe gestellten Vordrucke zu Schlußnoten

für die Entrichtung der Abgabe zu benutzen , vorausgesetzt,

daß sie dem Muster 4 entsprechend aus zwei demnächst zu

trennenden gleichen Theilen bestehen , und daß jeder dieser

Theile einen Vordruck mindestens für die Angabe des Na¬

mens und des Wohnorts des Vermittlers und der Kontra¬

henten , des Gegenstandes und der Bedingungen des Ge¬

schäfts , insbesondere des Preises , sowie der Zeit der Lie¬

ferung enthält ; insofern die Vordrucke nicht in der nach¬

stehend bezeichnten Weise zur Stempelung durch die Reichs¬

druckerei gelangen , müssen sie ferner an dem oberen Theile

der Vorderseite einen über beide Theile greifenden Aufdruck

haben , durch den die für die Aufnahme der Marke bestimmte

Stelle bezeichnet wird . Die Vordrucke können amtlich ge¬

stempelt oder von dem Aussteller der Schlußnote mit Rcichs-

stempelmarken versehen werden.
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Die amtliche Stempelung erfolgt nach dem Anträge
der Betheiligten entweder durch Aufdruck des in Ziffer 26
Abs . 3 unter 1 bezeichncten Stempels und einer für beide
Theile des Vordrucks gleichen fortlaufenden Nummer durch
die Reichsdruckerei , und zwar ans Kosten des Antragstellers,
oder unter Verwendung von Reichsstempelmarken durch die
Steuerstellen.

Die Stempelung durch die Reichsdruckerei erfolgt nur,
wenn mindestens je hundert Vordrucke zu demselben Steuer¬
betrage gestempelt werden sollen ; die Vordrucke sind in
glattem Zustande (nicht aufgerollt ) unter Beifügung eines
überschüssigen Stückes für je zwanzig Stück (als Ersatz für
etwaige Abgänge bei der Abstempelung ) und , wenn dem
Antragsteller nickt Stundung bewilligt ist , unter Hinter¬
legung des Steuerbetrags mit einer doppelt aufzustellenden
Anmeldung nach dem Muster 5 der Stcucrstelle vorzulegeu.
Die eine Ausfertigung der Anmeldung erhält der Antrag¬
steller , nachdem sie mit der Quittung über den Empfang
der Vordrucke und des Steuerbetrugs versehen worden,
zurück. Die Steuerstelle veranlaßt die Stempelung durch
die Reichsdruckcrei , welche letztere die gestempelten und die
nicht verdorbenen überschüssigen Vordrucke unter Bescheini¬
gung der erfolgten Vernichtung der verdorbenen Stücke und
unter Mittheilung der entstandenen Kosten an die erstere
zurücksendet . Die Steuerstclle erstattet der Reichsdruckerci
die Kosten und händigt die gestempelten und die überschüs¬
sigen ungestempelten Stücke , nachdem sie sich auch ihrerseits
von der richtigen Stempelung der elfteren überzeugt hat,
dem Antragsteller unter Einziehung der verauslagten Kosten
aus ; über den Rückempfang läßt sie sich auf der bei ihr
zurückgebliebenen Ausfertigung der Anmeldung Quittung
geben . Postsendungen zwischen den Steuerstellen und der
Reichsdruckerei , welche die Abstempelung derartiger Vor¬
drucke durch die Reichsdruckerei betreffen , sind mit dem
Vermerke „Reichsdieustsache " zu versehen und portofrei.
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Soll die Stempelung unter Verwendung von Reichs¬
stempelmarken erfolgen , so bedarf es einer besonderen An¬
meldung nicht ; die Stenerstelle hat nach der Bestimmung
unter Ziffer 26 Abs . 3 zu 2 zu Verfahren ; neben der
Steuer werden Kosten für die Stempelung nicht erhoben.

Die Verwendung von Reichsstempelmarken zu den frag¬
lichen Vordrucken seitens der Aussteller der Schlußnoten ist
nach Maßgabe der unter Ziffer 27 getroffenen Bestim¬
mungen zu bewirken.

29 . Die Verwendung von Reichsstempelmarken auf ge¬
stempelten Vordrucken zur Ergänzung eines fehlenden Be¬
trags ist zulässig und gleichfalls nach den Bestimmungen
unter Ziffer 27 zu bewirken.

30 . Wenn im Falle des K. 10 Abs . 1 und 2 des
Gesetzes auf einer zu niedrig versteuerten Schlußnote der
fehlende Stempelbetrag nachträglich zu verwenden ist , so
sind die erforderlichen Marken von dem zur Entrichtung
dieses Betrags Verpflichteten in ungetheiltem Zustande an
einer beliebigen Stelle der Schlußnote aufzukleben und nach
Maßgabe der Bestimmung unter Ziffer 27 zu entweichen;
insbesondere ist das Datum der Verwendung der Marken
auf jeder Hälfte in der vorgeschriebenen Weise ersichtlich
zu machen.

31 . Es ist unzulässig , die Stempelzeichen aus gestem¬
pelten Vordrucken abzutrennen und anderweit zur Entrich¬
tung der Abgabe zu verwenden . In den Schlußuoteu dür¬
fen Auskratzungen nicht vorgenommen werden.

32 . Bei Geschäften , für welche die Abgabe nur im
halben Betrage zu entrichten ist (Z. 6 Abs . 2 des Gesetzes),
bedarf es der Zusendung der Hälfte der Schlußnote an
den ausländischen Kontrahenten nicht. Unterbleibt die Zu¬
sendung , so hat der inländische Kontrahent beide Hälften
der Schlußnvte in der vorgeschriebenen Weise gestempelt
ungetheilt aufzubewahren . Die nicht beschriebene Hälfte der
Schlußnote ist zu durchstreichen.
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33 . Wenn die Ausstellung der Schlnßnoten am Tage

des Geschäftsabschlusses aus besonderen Gründen thatsächlich

unmöglich ist . so ist der Direktivbehörde hiervon Anzeige

zu erstatten . Die Ausstellung hat in diesem Falle im Laufe

des nächsten Werktags zu erfolgen.

Die Versteuerung der Schlußnvten ist in jedem Falle

innerhalb der im Z. 9 Abs . 2 und 4 vorgesehenen Frist

zu bewirken.

Zu Z. 10 Abs . 3 des Gesetzes.

34 . Ueber die Erstattung der Abgabe im Falle des

8 - 10 Abs . 3 des Gesetzes entscheidet die Direktivbehörde

desjenigen Bezirkes , in welchem der die Erstattung Verlan¬

gende zur Zeit der Entrichtung der Abgabe seinen Wohn¬

ort oder seinen Aufenthaltsort gehabt hat . Die erfolgte

Erstattung ist auf beiden Theilen der betreffenden Schluß¬

note von der Steuerstelle zu vermerken.

Zu Z. 11 Abs . 3 des Gesetzes.

35 . Schlußnoten über Kauf - und Rückkaufgeschäfte

(Report - , Deport - , Kostgeschüfte ) , welche Mengen von Maaren

zum Gegenstände haben , sind , sofern für dieselben die Ver¬

günstigung des 8 - 11  Abs . 3 des Gesetzes in Anspruch ge¬

nommen wird , mit dem Vermerke „Reportgeschäft " oder

„Kostgeschäft " zu versehen.

Zn 8 - 12 des Gesetzes.

36 . Wer als Kommissionär an demselben Tage Ein¬

käufe und Verkäufe über Werthpapiere derselben Gattung

ausführt , hat für diese Geschäfte , falls er dabei als Selbst-

koutrahent eintritt und insoweit er nicht zur Deckung der

ihm ertheilten Aufträge ein abgabepflichtiges Geschäft mit

einem Dritten abschließt , für jedes der sich ausgleichenden

Geschäfte eine zusätzliche Abgabe in Höhe des halben Tarif¬

satzes zu entrichten.
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Die Entrichtung erfolgt durch Verwendung von Stem-
pelmnrken cinf besonderen Stempelergänznngsscheinen , welche

dxs Musters 6 für jeden Tag , an welchem
vorbezeichneten Art abgeschlossen sind , aus-

eiues ver zusatzstcnerpslichtigen An - und Verkanfsgcschäftc
aufzunehmen , andererseits sind darin die durch dieses ge¬
deckten Ver - und Ankaufsgeschäfte anzugeben , auch ist ferner
bei jedem einzelnen Geschäfte der Betrag des Zusatzstempels
zu vermerken.

37 . Die Ausstellung des Ergänzungsscheins und die
Verwendung der erforderlichen Marken hat spätestens am
dritten Tage nach dem Tage des Geschäftsabschlusses zu
geschehen . Die Verwendung der Marken erfolgt in der
Weise , daß beide Markenhälften ungetheilt aufgeklebt und
gemäß Ziffer 27 entwerthet werden.

Die Ergänzungsscheine sind wie die Schlußnoten (Z. 14
des Gesetzes ) anfzubewahren und mit einer fortlaufenden
Nummer zu versehen . In den Geschäftsbüchern des Kom¬
missionärs sind die in vorstehender Weise erledigten Ge¬
schäfte besonders zu kennzeichnen.

An Stelle der Ausfüllung des Ergänzungsscheins in
der in dem Muster 6 vorgesehenen Weise kann die Ver¬
weisung ans eine besonders geführte , die erforderlichen An¬
gaben enthaltende Liste oder ein entsprechend geführtes
Buch treten.

Es ist dem Kommissionär ferner gestattet , statt einen
Ergänzungsschein auszufertigen , den Znsatzstempel (und zwar
beide Markenhülften ) auf der von ihm zurückbehaltenen
Hälfte des Schlußscheins über das Abwickelungsgeschäft zu
verwenden.

Zu Z. 15 des Gesetzes.

38 . Die Abstempelung der Vertragsurkunde erfolgt
seitens der Steuerstelle durch Verwendung von Reichsstem-

zustellen sind. In die Ergänzungsschcine ist einerseits je



519

pelmarken . Die letzteren sind in ungetheiltem Zustande
thunlichst auf der ersten Seite der Urkunde aufznkleben
und durch Eintragung des Datums der Verwendung und
Aufdruck des Amtsstempels in der in Ziffer 26 Abs . 3
unter 2 vorgeschriebenen Weise zu entweichen . Ist die Ver¬
tragsurkunde in mehreren Urschriften ausgestellt , so ist von
der Steuerstelle auf dem zweiten , beziehungsweise auch auf
den weiteren Stücken mit Unterschrift und unter Beidrückung
des Amtsstempels zu vermerken , welcher Reichsstempelbetrag
zu der ersten Urschrift verwendet ist.

Bei gerichtlich oder notariell aufgenommencn Verträgen,
deren Urschriften den Kontrahenten nicht nusgehändigt wer¬
den , sind der Stenerstelle die Ausfertigungen vvrznlegen.

Zu Z. 16 des Gesetzes.

39 . Ueber Geschäfte , für welche eine rechtzeitige Be¬
rechnung der Steuer nicht möglich ist , weil der Werth des
Gegenstandes des Geschäfts auch nicht nach seinem höchst¬
möglichen Betrage lH. 7 Abs . 1 des Gesetzes) berechnet
werden kann , ist gleichwohl nach Maßgabe der Zß. 9 und
10 des Gesetzes eine Schlnßnote ausznstellen , auf je¬
dem der beiden Theile aber zu vermerken , daß die Be¬
steuerung solange ausgesetzt bleibt , bis die Stenerberechnnng
möglich wird . Abschrift der Schlnßnote einschließlich dieses
Vermerkes ist gleichzeitig der Direktivbehörde zu übersenden.
Sobald die Berechnung der Steuer möglich , hat deren Ent¬

richtung nach Maßgabe der M . 9 und 10 des Gesetzes
unter Ausstellung einer neuen Schlußnote , in welcher auf
die erstansgestellte Schlußnote Bezug zu nehmen ist , zu er¬
folgen . Die Direktivbehörde ist berechtigt , sich die recht¬
zeitige Erfüllung dieser Verpflichtung Nachweisen zu lassen.

Handelt es sich in einem solchen Falle um ein Ge¬
schäft , das nach § . 15 des Gesetzes unter steueramtlicher
Abstempelung der beiderseits unterschriebenen Vertragsur¬
kunde zu versteuern ist , so hat gleichwohl die Vorlegung

! !
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der Vertragsurkunde bei der Steuerstelle nach Maßgabe
der bezeichneteu Vorschrift zu erfolgen ; die Steuerstelle ver¬
merkt auf der Urkunde oder auf den mehreren Stücken mit
Unterschrift und unter Beidrückung des Amtsstempels , daß
die Erhebung der Reichsstempelabgabe wegen zeitiger Un¬
möglichkeit der Berechnung ausgesetzt sei , und behält Ab¬
schrift der Urkunde oder mindestens der für die Steuer¬
festsetzung wesentlichen Theile derselben zurück. Sobald die
Berechnung der Steuer möglich wird , hat die anderweite
Vorlegung der Vertragsurkunde zur Abstempelung bei einer
Steuerstelle nach der Vorschrift im §. 15 des Gesetzes zu
erfolgen ; falls mehrere Urschriften bestehen , genügt die Vor¬
legung einer derselben . , Die erstbezeichnete Steuerstelle
überwacht in geeigneter Weise die rechtzeitige Erfüllung
dieser Verpflichtung.

Bezüglich der in den Kß. 9 und 10 sowie im Z. 15
des Gesetzes bestimmten Fristen gilt hierbei der Tag , an
welchem die Steuerberechnung ausführbar geworden ist , als
Tag des Geschäftsabschlusses.

Die Direktivbehörde oder im Falle des Absatzes 2
dieser Ziffer die Steucrstelle kann , wenn die Berechnung
eines Theiles der zn entrichtenden Abgabe möglich ist , die
Entrichtung dieses Theiles anordnen.

40 . Ist das Geschäft zwischen Kontrahenten , welche
nicht au demselben Orte befindlich sind , durch briefliche oder
telegraphische Annahmeerklärung zn Stande gekommen , so
beträgt die Frist zur Ausstellung der Schlußnvte

1. für den zur Entrichtung der Abgabe zunächst Ver¬
pflichteten (Z. 8 Abs . 1 und § . 9 des Gesetzes)
zehn Tage,

2 . für den zur Entrichtung der Abgabe in zweiter Reihe
Verpflichteten drei Wochen.

Die Frist beginnt für den die Annahmeerklärung ab¬
gebenden Kontrahenten am Tage nach der Abgabe der An-
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nahmeerklärung , für den die Annahmeerklärung empfan¬

genden Kontrahenten am Tage nach dem Eingänge dieser

Erklärung , und zwar auch im Falle einer brieflichen Be¬

stätigung der telegraphischen Annahmeerklärung nach dem

Eingänge der letzteren.
Bei Geschäften über Werthpapiere , welche zum Liqni-

dationskurse abgeschlossen sind , beträgt die Frist zur Aus¬

stellung der Schlußnote , auch abgesehen von den Füllen des

ersten Absatzes , für den zur Entrichtung der Abgabe zu¬

nächst Verpflichteten zehn Tage und für den zur Entrich¬

tung der Abgabe in zweiter Reihe Verpflichteten drei Wochen.

Die Frist beginnt mit dem Tage nach dem Geschäfts¬

abschlüsse.
Bei Geschäften , welche während eines zeitweiligen

Aufenthalts im Auslande dortselbst abgeschlossen (Z. 6 Abs . 2

und 3 des Gesetzes) oder vermittelt sind , beginnt der Lauf

der zur Entrichtung der Abgabe festgesetzten Fristen für den

betreffenden Verpflichteten erst mit dem Tage nach seiner

Rückkehr in das Inland ; die Frist für die im Jnlande be¬

findlichen Steuerpflichtigen wird hierdurch nicht geändert.
41 . Wenn bei Erledigung einer An - oder Verkaufs¬

kommission mehrere an verschiedenen Orten besindliche Nie¬

derlassungen derselben Unternehmung in der Weise betheiligt

sind , daß die eine Niederlassung den Auftrag der Kom¬

mittenten entgegennimmt und die Schlnßnote über das Ab¬

wickelungsgeschäft mit dem Kommittenten ausstellt , während

die Ausführung des An - oder Verkaufs durch die andere

Niederlassung erfolgt , so ist die Schlußnote über das Ab¬

wickelungsgeschäft spätestens am ersten Werktage nach dem

Eintreffen der schriftlichen Mittheilung über die Ausfüh¬

rung des Geschäfts auszustellen.

Zu K. 17 des Gesetzes.

42 . Nach Maßgabe der von den Landesregierungen

zu treffenden näheren Bestimmungen , insbesondere auch
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rücksichtlich der zu bestellende » Sicherheit dürfen unter
Stundung der Abgabe gestempelte Vordrucke (Ziffer 26)
verabfolgt und eigene Vordrucke der Steuerpflichtigen amtlich
gestempelt werden (Ziffer 28 ) . Abgabenbeträge unter
50 Mark werden nicht gestundet . Die gestundeten Beträge
sind bis zum füufundzwanzigsten Tage des dritten aus den
Monat der Anschreibung folgenden Monats einzuzahlen.

Der Betrag für Reichsstempelmarken wird nicht ge¬
stundet.

III . Spiel und Wette.

Zur Tarifnummer  5.

43 . Behufs Berechnung der Abgabe von Lotterieloosen
sind alle für den Erwerb eines Looses an den Unternehmer
oder dessen Beauftragte zu leistenden Zahlungen zum Preise
des Looses zu rechnen , insbesondere auch die sogenannten
Schreibgebühren , Kollektivusgebühren u . a . m. Bei Pri¬
vatlotterie » gehört hierher auch der dem Käufer etwa ge¬
sondert in Rechnung gestellte Betrag der Stempelabgabe.
Um bei inländischen Privatlotterien die Versteuerung des
auf die Reichsstempelabgabe entfallenden Betrags auszu¬
schließen , sind bei Berechnung der zu entrichtenden Ab¬
gabe nur 5/s des Gesammtpreises zu Grunde zu legen.

Bei inländischen Loosen wird mit der vorgedachten
Maßgabe die Stempelabgabe nach dem planmäßigen Preise
sämmtlicher Loose oder Ausweise berechnet , und zwar in
der Art,  daß ein bei Berechnung der Gesammtabgabe sich
ergebender Betrag von weniger als 5 Pfennig außer Ansatz
bleibt , höhere Pfennigbeträge aber nur , soweit sie durch 5
ohne Rest theilbar sind , unter Weglassung der überschie¬
ßenden Pfennige erhoben werden . Bei ausländischen Loosen
beträgt die Abgabe 25 vom Hundert vom Preise der ein¬
zelnen Loose in Abstufungen von einer Mark für je 4 Mark
oder einen Bruchtheil dieses Betrags.
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Bei Ausspielungen mit Gewinuziehungcn nach Klassen
(Klassenlotterien ) ist die Stempelabgabe für solche Loose,
welche zu einer der folgenden Klassen nicht rechtzeitig er¬
neuert werden und somit verfallen , von dem Gesammtpreise
der Loose , einschließlich des für die Vorklassen planmäßig
zu zahlende » Preises , zu berechnen und cinznzichen.

Zu W . 22 , 23 , 24 und 25 des Gesetzes.

44 . Wer im Bundesgebiete Lotterien oder Ausspie¬
lungen veranstalten will , bei welchen der Gesammtpreis der
Loose die Summe von 100 Mark übersteigt , hat der zu¬
ständigen Steuerbehörde spätestens am dreißigsten Tage nach
dem Empfange der obrigkeitliche » Erlaubniß schriftlich an-
znmelden:

Namen , Gewerbe und Wohnung des Unternehmers,
die planmäßige Anzahl (die Nummern ) und den
planmäßigen Preis der Loose,

den Zeitpunkt , von welchem ab mit dem Vertriebe der
Loose begonnen werden soll,

die Gegenstände , die Zeit und den Ort der Aus¬
spielung,

die Namen und Wohnungen der unmittelbar von dem
Unternehmer mit dem Vertriebe der Loose betraute»
Personen.

Der in zwei Ausfertigungen einzureichenden Anmel¬
dung ist als Anlage eine amtlich beglaubigte Ausfertigung
des obrigkeitlich genehmigten Planes der Lotterie oder Aus¬
spielung anzuschließcn.

Mit der Anmeldung oder spätestens mit der Vorlegung
der Loose zur Stempelung ist die Abgabe für die gesammte
planmäßige Anzahl der Loose einzuzahlen . Wird Stun¬
dung der Abgabe bis nach dem Beginne des Vertriebs der
Loose gegen Sicherstellung des Abgabenbetrags oder ohne
solche beansprucht , so ist der Antrag mit der Anmeldung
vorzulegeu.



45.  Bei solchen Lotterien oder Ausspielungen , bei
welchen nach der obrigkeitlichen Erlaubniß nicht von vorn¬
herein eine bestimmte planmäßige Anzahl von Loosen fest¬
gesetzt , dem Unternehmer vielmehr nur gestattet ist , Loose
bis zu einer gewissen Höchstzahl auszugeben , darf die Ver-
steuernng der Loose nach Maßgabe des Bedarfs bewirkt
werde » . Für die Anmeldung des ersten Theiles der aus-
zugebeuden Loose gelten die Bestimmungen im ersten und
zweiten Absätze der Ziffer 44 . Die Vorlegung einer wei¬
teren Anzahl von Loosen zur Abstempelung ist mittelst be¬
sonderer Anmeldung zu bewirken , in welcher unter Angabe
der Zahl und der Nummern der zu versteuernden Loose
ans die erste Anmeldung Bezug zu nehmen ist.

Ist auf den Loosen oder Spielausweisen ein Preis
nicht angegeben , sondern wird dieser von den Abnehmern
zugleich mit der Vergütung für sonstige Leistungen in einem
» » getrennten Betrage bezahlt , so hat der Unternehmer in
der bei der Steuerbehörde einzureichenden Anmeldung anzu¬
geben , welcher Theil von jenem Betrag ans die Loose oder
Spielausweise fällt . Gleiches gilt in den Fällen , in welchen
eine Aushändigung besonderer Loose oder Spielausweise
nicht stattfindet , sondern die Bescheinigung über die gelei¬
stete Vergütung (Eintrittskarte rc .) zugleich als Loos oder
Spielausweis dient . Der auf die Loose oder Spielaus¬
weise zu rechnende Betrag darf nicht geringer sein , als der
Werth der Gewinne . Wird die Angabe von dem Unter¬
nehmer überhaupt nicht oder nicht in befriedigender Weise
gemacht , so steht es der Steuerbehörde frei , den auf die
Loose oder Spieleinlagen zu rechnenden Betrag nach eigenem
Ermessen festzusetzen.

46 . Hinsichtlich der von den Verwaltungen der Tota¬
lisatoren auf den Rennplätzen ausgegebenen Bescheinigungen
(Totalisatortickets ) über die gezahlten Einsätze auf die am
Rennen betheiligtcn Pferde wird von der Vorlegung eines
bestimmten Lotterieplancs (Ziffer 44 Abs . 2 ) abgesehen und



gestattet , daß die Versteuerung der Spielausweise nach
Maßgabe des Bedarfs bewirkt werde . Die Veranstalter
der Ausspielungen dürfen nur versteuerte Ausweise über
Einsätze zur Ausgabe bringen und nur solche auf den Renn¬
plätzen in Gewahrsam halten.

Auf Antrag der Totalisatorverwaltung kann indessen
die Abgabe bis zum Schlüsse des jeweiligen Rennens ge¬
stundet werden . In diesem Falle ist von der Abstempelung
der Spielausweise Umgang zu nehmen und die Abgabe vvn
dem am Schlüsse des Rennens sich ergebenden Gesammt-
ertrage der Einsätze abzüglich des auf die Stempelabgabe
entfallenden Betrags (Ziffer 43 ) zu entrichten . Zu letzterem
Zwecke hat die Totalisatorverwaltung an dem auf den
Schluß des Rennens folgenden Tage einen den Spielumsatz
ergebenden Auszug ihrer Bücher der zuständigen Stener-
stelle mitzutheilen und den sich danach ergebenden Stempel¬
betrag einznzahlen , auf Erfordern auch die bezüglichen
Bücher und Listen der Steuerstelle zur Einsicht vorzulegen.

Von Zeit zu Zeit ist der Betrieb des Totalisators
im Stempelinteresse durch einen von der Landesregierung
zu bestimmenden Beamten einer Prüfung zu unterziehen.

47 . Wird Befreiung Vvn der Abgabe in Anspruch ge¬
nommen , so ist mit der Anmeldung der Nachweis zu führen,
daß der Erlös des Unternehmens zu ausschließlich mild-
thütigen Zwecken Verwendung finven wird . Ueber die An¬
wendbarkeit der Befreiung und insbesondere über die Frage,
ob ein ausschließlich mildthätiger Zweck vorliegt , entscheidet
die Direktivbehörde . Die obersten Landesfinanzbehörden
sind ermächtigt , die Abgabe in solchen Fällen ans Billig¬
keitsrücksichten zu erlassen , in welchen die Befreiung nicht
rechtzeitig mit der Anmeldung in Anspruch genommen ist.

Als mildthätiger Zweck ist lediglich die Unterstützung
hülfsbedürftiger Personen anznsehen , gleichviel ob der Erlös
der Lotterie oder Ausspielung unmittelbar an hülfsbedürf-
tige Personen vcrtheilt wird oder Anstalten zufließt , welche



sich die Unterstützung Hülfsbedürftiger zur Aufgabe stellen.
Auf Verloosungeu zu gemeinnützigen oder zu religiösen
Zwecken, z. B . zu Kirchenbauten oder Missionszwecken , er¬
streckt sich die Befreiung nicht.

48 . Die Behörde , welche die obrigkeitliche Erlanbniß
zur Veranstaltung einer öffentlichen Lotterie oder Ausspie¬
lung ertheilt , hat hiervon ohne Verzug der zur Erhebung
der Abgabe für die Loose zuständigen Steuerbehörde unter
Bezeichnung des Unternehmens und seines Zweckes , des
Namens und der Wohnung des Unternehmers und des
Zeitpunkts , an welchen: dem letzteren die obrigkeitliche Er¬
lanbniß behändigt worden , schriftlich Mittheilung zu machen.

Ans Grund dieser Mittheilung hat die Steuerbehörde
sogleich nach Ablauf der unter Ziffer 43 für die Anmel¬
dung vorgeschricbenen Frist wegen Feststellung und Beitrei¬
bung der Abgabe sowie nach Umstände » wegen der Ver¬
hinderung des Loosabsatzes und Einleitung des Strafver¬
fahrens das Erforderliche zu veranlassen.

49 . Nachdem der Abgabenbetrag festgestellt , gebucht und
entweder eingezahlt oder gestundet , oder nachdem die Stem¬
pelfreiheit der Loose von der zuständigen Behörde anerkannt
worden ist , erfolgt die Abstempelung der Loose durch die
zuständige Steuerstelle vermittelst Stempelaufdrucks . Der
Stempel ist von runder oder ovaler Form und führt den
Reichsadler und über demselben die Aufschrift
beziehungsweise „LtsvapsUrsi ^ , darunter das Unterschei¬
dungszeichen der Abstempelungsstelle . Die Loose oder Spiel¬
ausweise sind in einer solchen Form und Beschaffenheit
herzustellen , daß sie sich zur Abstempelung eignen.

Ungestempelte Loose dürfen — abgesehen von den
Ausspielungen im Betrage von nicht mehr als 100 Mark —
nicht ausgegeben werden . Nach näherer Vorschrift der
Landesregierung kann indessen bei den unter obrigkeitlicher
Aufsicht stattfindenden Waarenverloosungeu von der Abstem¬
pelung der Loose Umgang genommen werden , wenn mit



Rücksicht auf die Zahl und den Preis der Loose die Ab¬
stempelung unverhältnißmäßige Mühwaltung verursachen
würde.

Die abgestempelten Loose werden gegen Empfangsbe¬
scheinigung aus der einen Ausfertigung der Anmeldung
zurückgegeben . Die andere bleibt nebst ihren Anlagen
(Ziffer 44 ) Belag zum Register . Wenn Stundung der Ab¬
gabe bewilligt ist , darf die Genehmigung zum Beginne des
Loosabsatzes vor Entrichtung der Abgabe erst nach Ab¬
stempelung der Loose ausgehändigt werden.

50 . Mit Genehmigung der Steuerbehörde kann die
Abgabe für Lotterieloose und Ausweise auch durch Ent-
werthung von Stempelmarken entrichtet werden . Hierzu
sind bis auf Weiteres Marken der in Ziffer 26 Abs . 2
bezeichnten Art , die in schwarzem Aufdrucke den Buch¬
staben tragen , zu verwenden . Die Entwerthung er¬
folgt unter sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen der
Ziffer 27 nach näherer Anleitung der Steuerbehörde.

Die Genehmigung ist nur solchen Personen zu er-
theilen , welche sich verpflichten , über den Vertrieb der
Loose u . s. w . Anschreibungen nach Anweisung der Steuer¬
behörde zu führen und alle bezüglichen Schriftstücke auf Er¬
fordern zur Einsicht vorzulegen.

51 . Der Abgabe nach der Tarifnummer 5 unterliegen
auch diejenigen Spielausweise , welche bei den auf Jahr¬
märkten und bei Gelegenheit von Volksbelustigungen üb¬
lichen öffentlichen Ausspielungen ausgegeben werden , sofern
der Gesammtpreis der Spielausweise jeder einzelnen der
hinter einander folgenden Ausspielungen mehr als 100
beträgt.

In der Quittung über die für derartige Spielausweise
entrichtete Reichsstempelabgabe sind die versteuerten Spiel¬
ausweise nach ihren Nummern beziehungsweise auch nach
ihrer Reihenbezeichnung anzugeben . Findet Stundung der
Abgabe statt , so ist hierüber eine Bescheinigung zu er-



theilen , in welcher gleichfalls die Nummern und nach Um¬
ständen die Reihcnbezeichnuug der Spiclnnsweisc ersichtlich

zu machen sind.
52 . Bei öffentlichen Ausspielungen , bei welchen die

Spieltheilnehmer gegen Entrichtung des Einsatzes Papicr-
röllchcn oder dergleichen Gegenstände ansgchändigt erhalten,

deren Beschaffenheit unmittelbar über Gewinn oder Verlust

entscheidet , sind die Papierröllchcn u . s. w. als Anslveisc

über Spielcinlagen im Sinne der Nummer 5 des Tarifs

anzuschen . Von der Abstempelung dieser Ausweise kann
Abstand genommen werden , wenn sie unverhältuißmäßige
Mühwaltung verursachen würde.

53 . Oeffentliche Ausspielungen , bei welchen den Spiel-

theilnehmcrn keinerlei Ausweise ansgehändigt werden , unter¬

liegen der Abgabe bis auf Weiteres nur , sofern die Ge¬

winne ganz oder thcilwcise in baarem Gclde bestehen . Der

Betrag der Steuer ist bei der Anmeldung cinzuzahle » ; ans

letztere findet die Bestimmung unter Ziffer 44 sinngemäße
Anwendung.

54 . Nummcrlisten , welche bei öffentlich veranstalteten

Ausspielungen von Gegenständen zur Beifügung der Namen
der Spieler unter Erhebung des entsprechenden Bethcili-

gungsbetrags vom Spiclnnternehmer in Umlauf gesetzt
werden , sind als Spielausweise nicht anzusehe ».

Zu 8 . 24 des Gesetzes.

55 . Die Landesregierungen bestimmen , in welchen

Fällen und unter welchen Bedingungen die Genehmigung
zum Absätze der Loose vor der Entrichtung der Abgabe

gegen Sicherstellung der letzteren oder ohne solche erthcilt,
oder sonst die Abgabe gestundet werden kann.

Zn 8 - 25 Abs . 2 und 3 des Gesetzes.

56 . Gewerbsmäßige Vermittler von Wetten der in

den 88 - 23 und 25 des Gesetzes bezeichneten Art sind ver-



pflichtet, binnen2 Wochen nach Eröffnung des GcschäftS-
betriebs der Stenerbchörde des Bezirkes hiervon Anzeige
zn erstatten. War der Betrieb bereits vor dem 1. Juli
1900 eröffnet, eine Anzeige bei der Steuerbehörde bis zu
diesem Tage aber noch nicht erstattet, so ist sic bis znm
1b. Juli 1900 zu bewirken.

ü7. Die vorgenannten Personen unterliegen ohne Rück¬
sicht auf die Art der SteUercntrichtnng der in Ziffer 50
Abs. 2 gedachten Verpflichtung.

Die Bestimmung über die Prüfung ihres Geschäfts¬
betriebs und die Auswahl der Beamten, von denen die
Prüfung zu bewirken ist, erfolgt durch die obersten Landcs-
sinanzbchördcu.

Zu ZZ. 2b und 26 des Gesetzes.
58. Ausländische Loose und Ausweise über Spicl-

odcr Wettciulagen sind der zuständigen Stcnerstellc mit
einer nach dem anliegenden Muster 7 doppelt ausznstcllcn-
dcn Anmeldung unter Einzahlung des Abgabenbetrags
innerhalb der im Z. 25 des Gesetzes bczcichnetcu Frist zur
Abstempelung vorzulcgcu. Wegen der Buchung der Ab¬
gabe, der Beläge und wegen der Abstempelung der Loose
gelten die Bestimmungen unter Ziffer 49 , 50. Stundung
der Steuer findet nicht statt.

Zu Z. 28 des Gesetzes.
59. Für uuabgesetzt gebliebene Loose rc. einer zu

Stande gekommenen Ausspielung wird die Ncichsstempel-
abgabc nicht erstattet. Tritt indessen eine Aendcrung des
Lotterieplans in der Art ein, dass die unabgesetztcn Loose
oder ein Theil derselben von der Verloosnng ausgeschlossen
werden und der Gesammtwerth der Gewinne dementsprechend
ermäßigt wird, so kann mit Genehmigung der obersten
Landesfinanzbchörde die Steuer für die von der Vcrloosung
ausgeschlossenen Loose erstattet werden.
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Das Gleiche gilt bezüglich der Steuer für Wettaus¬
weise , wenn ein Rennen u . s. w . , für welches die Wette
abgeschlossen ist , nicht zu Staude kommt . Dies ist beispiels¬
weise auch dann der Fall , wenn das Pferd , auf welches
die Wette sich bezieht , an dem Rennen nicht theilnimmt.

Zu Z. 29  des Gesetzes.

60 . Die Verwaltungen der Staatslotterien haben spä¬
testens am fünfzehnten Tage nach Ablauf der Ziehung
jeder Klasse dem Reichsschatzamte die Zahl der abgesetzten
Loose und den Preis der Loose (Ziffer 43 ) anzuzeigen.
Diese Anzeigen sind unter Benutzung eines von dem Reichs¬
schatzamte vorzuschreibenden Musters doppelt zu erstatten.
Das Reichsschatzamt setzt die zu entrichtende Steuer fest.

IV . Schiffsfrachturkunden.

Zu 8§. 32 bis 40 des Gesetzes.

61 . Zur Entrichtung der in der Tarifnummer 6 be-
zeichneten Abgabe werden Reichsstempelmarken zum Preise
von 10 Pfennig und 1 Mark zum Verkauf gestellt.

Diese Marken haben eine Länge von 38 und eine
Breite von 20 nun . Beide Werthe zeigen in einem von
einem Perleurande umgebenen Kreise einen , bei den Marken
zu 1 Mark nach links , bei denjenigen zu 10 Pfennig nach
rechts sehenden Merkurkopf , die Aufschrift „Deutsches Reich"
„Frachtstempel " , die Werthbezeichnung und am unteren
Rande auf guillochirtem Grunde den Vordruck „äsist * für
das Datum der Verwendung . Die Marke zu 10 Pfennig
ist in rother , diejenige zu 1 Mark in rother und grüner
Farbe hergestellt.

Die Entwerthung erfolgt in der Weise , daß auf jeder
Marke Tag , Monat und Jahr der Verwendung entsprechend
den Bestimmungen in Ziffer 27 eingetragen wird.

62 . Ferner werden von den Steuerstellen auf Antrag
Vordrucke zu Konnossementen u . s. w . gegen Einzahlung



des Betrags mit einem Stempelaufdruck in Höhe von
10 Pfennig oder 1 Mark versehen . Die Anmeldung zur
Abstempelung erfolgt unter Benutzung des Musters 5.

Die diesem Zwecke dienenden Druckstempel haben eine
ausgezackte Form . In der Mitte befindet sich ein Kreis
mit einem Merknrkopf im Umriß . Bei dem Stempel zu
1 Mark blickt der Kopf nach links , bei demjenigen zu
10 Pfennig nach rechts wie bei den gleichwerthigen Marken,
lieber dem Merkurkopfe befindet sich die Kaiserkrone,
darunter die Aufschrift „Deutscher Frachtstempel " und die
Unterscheidungsnummer , zu beiden Seiten die Werthbezeich¬
nung . Die Größe des Stempels zu 1 Mark beträgt 38,
diejenige des Stempels zu 10 Pfennig 25 mra in der
Höhe.

63 . Stempelfrei sind die Frachturkuuden über Sen¬
dungen zwischen inländischen Häfen sowie ferner im Binnen¬
verkehre zwischen inländischen Flußhäfen und ausländischen
(z. B . österreichischen oder holländischen ) Flußhäfen , sofern
die letzteren nicht als Seehäfen auzusehen sind (Abs . 3) .
Den Flußhäfen stehen in dieser Beziehung die Häfen von
Binnenseen gleich.

Der Abgabe von 10 Pfennig unterliegen die Urkunden
über Sendungen zwischen inländischen See - oder Flußhäfen
einerseits und ausländischen Seehäfen der Nord - und Ost¬
see andererseits , einschließlich der norwegischen Häfen und
der englischen und französischen Häfen im Kanäle ; zu den
letzteren sind sämmtliche Häsen an der Nordküste Frank¬
reichs und an . der Südküste Englands zu rechnen . Die
Urkunden über sonstige Sendungen im Schiffsverkehrs sind
mit 1 Mark zu versteuern.

Ausländische Flußhäfen mit unmittelbarem Seeverkehre
sind im Sinne dieser Bestimmungen als Seehäfen anzu¬
sehen.

64 . Es ist zulässig , statt der Konnossemente oder



532

Frachtbriefe andere ähnliche Urkunden (Parcel - oder Theil-
Empfangsscheine n. dgl .) ausznstellen und zn versteuern.

65 . Von mehreren über dieselbe Sendung lautenden
Urkunden ist nur eine steuerpflichtig , und zwar bei im In¬
land ausgestellten Urkunden diejenige Abschrift oder Aus¬
fertigung , welche der Ablader dem Rheder aushändigt , bei
im Ausland ausgestellten Urkunde » diejenige Ausfertigung,
welche der Empfänger bei der Ablieferung der Sendung
ansgchändigt erhält (Frachtbrief ) , oder die von ihm behufs
Auslieferung der Sendung vorgelegt wird (Konnossement ).

Statt an den Rheder kann die Aushändigung der Ur¬
kunde auch an dessen Vertreter erfolgen.

Statt der Abschrift oder Ausfertigung der Fracht-
nrknndc kann auch ein Auszug daraus ausgehündigt wer¬
den , sofern dieser mindestens den Namen des Schiffes , des
Schiffers , Abladers und Empfängers , den Abladungs - und
Löschungshafen , den Ort und Tag der Ausstellung sowie
Menge und Merkzeichen der zur Versendung gelangenden
Güter und eine allgemeine Bezeichnung des Inhalts
enthält.

66 . Erfolgt die Beförderung von Gütern zum Theil
im Laudverkehre , zum Theil im Schiffsverkehre , so ist, so¬
fern der letztere unter die Bestimmungen dieses Gesetzes
fällt , eine Frachturknnde der vorgeschriebenen Art spätestens
vor der Abladung der Güter auszuhündigen.

67 . Die im §. 35 des Gesetzes vorgesehene Aufbe¬
wahrung der abgabepflichtigen Schriftstücke liegt bei inlän¬
dischen Urkunden dem Rheder oder dessen Vertreter , bei
ausländischen Urkunden demjenigen ob, welchem sie bei Ab¬
lieferung oder Empfangnahme der Sendung ansgehändigt
werden.

Die Strafverfolgung wegen Verletzung der erwähnte»
Vorschrift wird gegenüber Personen , welche die Güterbeför¬
derung nicht als Gewerbe betreiben , von den Steuerbchör-



den mir in solchen Fällen einzuleitcn sein , in denen beson¬

dere Gründe dies gerechtfertigt erscheinen lasse » .

V . Allgemeine Bestimmungen.

Zn Z. 41 des Gesetzes.

68 . Für verdorbene Rcichsstcmpelmarken nnd für

Reichsstcmpelzeichen , mit welchen demnächst verdorbene Vor¬

drucke oder Werthpapierc versehen sind , kan » Erstattung

beansprucht werden , wenn der Schaden mindestens drei

Mark beträgt und wenn von den Steinpelzeichen , Vor¬

drucken und .Werthpapiercn noch kein oder doch kein solcher

Gebrauch gemacht worden ist , dem gegenüber durch die

Erstattung das Steuerintercsse gefährdet erscheint . Es ge¬

nügt , wenn der Werth der gleichzeitig zur Erstattung vor-

gelcgten Stempelzeichen zusammen drei Mark beträgt , und

cs kommt nicht darauf an , ob die Beschädigung der ein¬

zelnen Steinpelzeichen durch ein und dasselbe Ereignis ; ver¬

anlasst oder ans verschiedene , von einander unabhängige

Versehen oder Zufälle zurückzuführen ist.

Der Erstattlingsanspruch ist bei der Stenerstclle des

Bezirkes innerhalb dreier Monate , nachdem der Schaden

dem Berechtigten bekannt geworden ist , unter Vorlegung

der verdorbenen Marken , Vordrucke und Werthpapierc an

zumeldcn ; auf Erfordern sind die quittirten Anmeldungen,

welche den Betrag der für die verdorbenen Werthpapiere

entrichteten Abgabe ergeben , beizufügen.

Eine baare Zurückzahlung der entrichteten Reichs-

stcmpclabgabe findet nicht statt . Bei Vordrucken und

Marken erfolgt die Erstattung im Wege des Umtausches,

und zwar werden in der Regel für verdorbene Vordrucke

gestempelte Vordrucke , für verdorbene Marken Marken ab-

gabcfrci verabfolgt . Der Verabfolgung gestempelter Vor¬

drucke steht die Abstempelung von Vordrucken gemäß

Ziffer 28 gleich . Den Wünschen des Antragstellers hin-



sichtlich des Abgabebetrags der einzelne » Stücke ist thun-
lichst Rechnung zn tragen . Die Landesregierungen können
anordnen , daß in solchen Fällen , in denen gestempelte Vor¬
drucke des Musters 4 in größerer Menge im Umtausche
gegen verdorbene Vordrucke oder Marken beansprucht wer¬
den , die Herstellungskosten für die erstbezeichneten Vor¬
drucke zu erstatten seien.

An Stelle der verdorbenen Werthpapiere hat die be¬
treffende Stenerstelle nach näherer Anweisung der Direktiv-
behörde dem Berechtigten aus Grund vorheriger Anmeldung
nach den Vorschriften unter Ziffer 2 neu ausgestellte
Werthpapiere von demselben Steuerwerth abgabefrei ab-
znstempeln.

Die etwa entstehenden Portokosten trägt der Antrag¬
steller.

Die verdorbenen Marken und Vordrucke sowie die aus
den Werthpnpieren herausgeschnittenen Stempelzeichen werden
bei einer von der Direktivbehörde zu bestimmenden Amts¬
stelle in Gegenwart zweier Beamten vernichtet.

69 . Reichsstempelmarken und amtlich gestempelte Vor¬
drucke des Musters 4 können , wenn sie unbeschädigt sind,
bei den von den Landesregierungen bestimmten Steuerstellen
gegen Marken oder Vordrucke zu anderen Steuerbeträgen
oder für andere Geschäfte umgetauscht werden ; indessen
findet auch hier in der Regel der Umtausch von Vordrucken
nur gegen gestempelte Vordrucke , der Umtausch von Marken
nur gegen Marken statt . Der Verabfolgung gestempelter
Vordrucke steht die Abstempelung von eigenen Vordrucken
des Antragstellers gleich.

70 . Ueber Anträge ans Erstattung zu Unrecht entrichteter
Abgabenbeträge entscheidet die Direktivbehörde.

Zu Z. 49 des Gesetzes.

71 . Die Beamten zur Wahrnehmung der im Z. 49
Abs . 2 des Gesetzes vorgesehenen Prüfung in Bezug auf die



Abgabenentrichtung werden nach Maßgabe der ihnen er-
theilten näheren Anweisung selbständig davon Ueberzengung
nehmen , ob den Vorschriften des Gesetzes gemäß verfahre»
worden ist . Die der Stempelprüfnng -unterliegenden Per¬
sonen , an welche der revidirende Beamte bei Beginn der
Prüfung sich wenden wird , haben ihm die zu diesem
Zwecke gewünschten Werthpapiere , Schlußnoten , Fracht¬
urkunden , Beläge und sonstigen Schriftstücke sowie die
Geschäftsbücher zur Einsicht vorlegen zn lassen , Auskunft
zu ertheilen und ihm einen angemessenen Raum für die
Erledigung seiner Obliegenheiten zur Verfügung zu
stellen.

72 . Oeffentliche Anstalten , Aktiengesellschaften , Kom¬
manditgesellschaften auf Aktien , eingetragene Genossenschaften
und Gesellschaften mit beschränkter Haftung , sofern sie Ge¬
schäfte der unter Tarifnummer 4 bezcichneten Art betreiben
oder vermitteln , sowie die zur Erleichterung der Liquidation
von Zeitgeschäften bestimmten Anstalten sind regelmäßig
mindestens einmal im Laufe von drei Jahren der Stempel¬
prüfung zu unterwerfen . Inwieweit bei solchen Anstalten,
bei welchen erfahrungsmäßig abgabepflichtige Schriftstücke
oder Geschäfte nur vereinzelt Vorkommen , sowie bei den
übrigen , nach Z. 49 Abs . 2 des Gesetzes der Prüfung unter¬
liegenden Personen Stempelprüfungen vorzunehmen sind,
bestimmen die Direktivbehörden.

Die Stempelprüfungen sind in möglichst ungleichmäßigen
Zwischenräumen vorzunehmen . Die Prüfungen bezüglich
der Abgaben zu Nummer 1 bis 4 und 6 des Tarifs sind
thunlichst nur höheren Beamten zu übertragen.

73 . Die mit der Prüfung beauftragten Beamten haben
sich aus den veröffentlichten Geschäftsberichten und Bilanzen,
aus Statuten und ähnlichen Hülfsmitteln vorher eine mög¬
lichst sichere und eingehende Kenntniß der Art und des
Umfanges der Geschäfte der einzelnen Anstalten zu ver-
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schaffen . Dem pflichtmäßigcn Ermessen der Beamten bleibt
überlassen , wieweit die Prüfling auszudehnen und insbeson¬
dere ob und inwieweit behufs sachgemäßer Ausführung der¬
selben neben der Einsicht der Werthpapiere und Schlnß-
notcu auch die Einsicht des Schriftwechsels , der Belage und
sonstigen Schriftstücke sowie namentlich auch der Geschäfts¬
bücher erforderlich ist.

Ucber den Verlauf der Stempelprüfuug ist eine Aus¬
zeichnung zu machen , in welcher die gezogenen Erinnerungen
nnter genauer Bezeichnung der nicht vorschriftsmäßig be¬
steuerten Schriftstücke und Geschäfte zusammcnzustcllen sind.
Darauf ist das Erforderliche wegen Einziehung der fehlenden
Stempel oder Nachstempelnng und je nach den Umständen
wegen Einleitung eines etwaigen Strafverfahrens zu veran¬
lassen.

74 . Am Schluffe des Geschäftsjahrs erstatten die
Beamten der Direktivbehördc einen Bericht über ihre Thätig-
keit , die dabei gemachten Wahrnehmungen über das Reichs -
stcmpelgesctz und dessen Ausführung , etwaige Vorschläge zu
Verbesserungen der bestehenden Vorschriften , über entdeckte
Umgehungen u . s. w . — Eine Uebersicht der » ach Z. 49
Abs . 2 a . a . O . der Prüfung unterliegenden Anstalten und
Personen , der Anzahl der bei ihnen ausgeführlen Stempel-
Prüfungen und der dabei gezogenen Erinnerungen , des Be¬
trags der in Folge der letzteren eingezogenen Stempelab¬
gaben und der auf Grund der Erinnerungen gestellten
Strafanträge ist beiznfügen.

Diese Jahresberichte sowie auf jedesmaliges Ersuchen
die Verhandlungen über die abgehaltenen Prüfungen und
die darauf getroffenen Entscheidungen theilen die Landes¬
regierungen dem Reichskanzler zur Kcnntnißnahme mit.

75 . Die Reichsbank und ihre Stellen unterliegen der
Prüfung der Landesbeamten nicht . Die genaue Beachtung
des Stempelgesetzes bei ihnen wird durch Bankbeamte



nach näherer Anordnung des Reichsbauk-Direktvriums
überwacht.

Zu Z. 51 des Gesetzes.

76 . Wenn im Laufe eines Vcrwaltungsstrafverfahrens
die kaufmännischen Geschäftsformen zu Zweifeln in Betreff
der Beurtheilung des Sachocrhältnisscs Anlaß geben oder
für die Anwendung der Tarifuummcr 4b Zweifel darüber
bestehen, ob das Geschäft als ein solches anzuseheu ist, das
unter Zugrundelegung der Usancen einer Börse abgeschlossen
ist , oder ob cs sich um börscnmässig gehandelte Waaren
handelt , so sind über die zweifelhaften Fragen geeignete
Sachverständige zu hören. In Bezirken, für welche Han-
dclsvorstäude bestehen, haben diese der Steuerbehörde für
die verschiedenen Geschäftszweige Sachverständige zu be¬
zeichnen.

Zu ZH. 54 und 55 des Gesetzes.

77 . Bei der Ablieferung der durch die einzelnen
Bundesstaaten vereiuuahmteu Reichssicmpelabgabcn an das
Reich dürfen keine anderen Abzüge als die im §. 55 des
Gesetzes erwähnten gemacht werde» ; insbesondere ist der
nach Z. 54 des Gesetzes den Bundesstaaten zu gewährende
Betrag zugleich als eine Entschädigung für die ihnen in
Reichssteiiipelprozesscn. erwachsenden Kosten und die etwa zu
zahlenden Verzugszinsen anzuseheu.

VI. Erhebung und Verrechnung der Abgaben.

. 78 . Jede zur Erhebung von Reichsstcmpelabgaben er¬
mächtigte Steuerstclle hat über die bei ihr zur Einzahlung
kommenden dergleichen Abgaben ein besonderes Hebercgiftcr
zu führe», dessen Einrichtung die Landesregierung bestimmt.
Das anliegende Muster 10 dient dabei als Vorbild . Die
Buchung der Steuer im Hebcrcgister findet erst statt , so-
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bald die Abstempelung der Werthpapicre und der mit
Stempelaufdruck zu versehenden Vordrucke zu Schlnßnoten
(Ziffer 28 ) oder die Bedruckung der Lotterieloose mit dem
Kontrolestempel erfolgt ist.

Hebestellcn , welche nur mit dem Verkauf von Schluß-
notenvordruckeu und von Reichsstempelmarken , mit der Ab¬
stempelung von Privatvordrucken zu Schlußnoten und von
Vertragsurkunden (ß. 15 des Gesetzes) beauftragt sind,
können die Einnahme dafür je nach der Bestimmung der
Landesregierung auch in anderen Registern Nachweisen.
Auf diese Register finden die unter Ziffer 82 Abs . 2 und 3
getroffenen Anordnungen keine Anwendung.

79 . Alle Anmeldungen zur Abstempelung von Werth¬
papieren sind zunächst in ein Anmeldungsregister nach dem
anliegenden Muster 11 einzutragen ; desgleichen diejenigen
Anmeldungen über Vordrucke zu Schlußnoten sowie zur
Versteuerung von Lotterieloosen , welche nicht sofort oder
noch am Tage des Einganges erledigt werden können.
Durch dieses Register wird die Abgabe bis zur erfolgten
Stempelung der Papiere und Erhebung der Steuer festge¬
halten . Dasselbe dient zugleich zur Kontrole über die
Stempelung derjenigen Werthpapiere und Loose , welche von
der Reichsstempelabgabe befreit sind , jedoch mit einem Reichs¬
stempel versehen werden müssen.

80 . Die zur Erhebung der Stempelabgabe für Aktien
u . s. w . ermächtigten Steuerstellen führen außerdem ein
Kontrolebuch über diejenigen Anzeigen , welche nach Z. 3 des
Gesetzes die Emittenten von inländischen Werthpapieren zu
erstatten haben . Dasselbe ist nach dem beigeschlossenen
Muster 12 anzulegen.

81 . Von den Steuerstellen , welche Vordrucke zu Schluß¬
noten und Reichsstempelmarken zu verkaufen haben , ist über
die Einnahme und Ausgabe an solchen Stempelzeichen ein
besonderes Konto zu führen , dessen Einrichtung von der



Landesregierung bestimmt wird . Das Konto erhält die aus
dem Muster 14 (Ziffer 92 ) ersichtlichen Abschnitte und
dient zugleich als Heberegister über die Herstellungskosten,
welche nach Ziffer 27 und 68 die Steuerpflichtigen der
Landeskasse für ungestempelte Schlußnotenvordrucke sowie
für die als Ersatz für verdorbene Stempelzeichen verabfolgten
gestempelten Schlußnotenvordrucke zu erstatten haben . Die
einzuziehendeu Preise bestimmt die Landesregierung.

Ferner werden in dem Konto unter Benennung der
Empfänger die gestempelten Vordrucke zu Schlnßnoten und
die Rcichsstempelmarken verausgabt , für welche ein Werth¬
betrag nicht zu erheben ist.

Die von Steuerpflichtigen zum Umtausche zurückgegebenen
gestempelten Schlußnotenvordrucke und Reichsstempelmarkeu
sind , bevor sie vereinnahml werden , in Bezug auf ihre Echtheit
und Unversehrtheit zu prüfen.

82 . Die zu Ziffer 78 und 79 genannten Register
werden nach Ablauf jedes Vierteljahrs abgeschlossen und mit
den dazu gehörigen Belägen an die Direktivbehörde zur
Prüfung eingereicht . Auf die Erledigung der Erinnerungen
finden die für die Zollverwaltung in dieser Beziehung er-
theilten Vorschriften sinngemäße Anwendung.

Eine Vernichtung der Hebe - und Anmeldungsregister
und der dazu gehörigen Beläge darf vor Ablauf von zehn
Jahren nach dem Rechnungsjahre , für welches die Register
geführt sind , nicht stattfindeu.

Zur Herbeiführung und Sicherung der gleichmäßigen
Ausführung des Reichsstempelgesetzes in allen Bundesstaaten
werden die Landesregierungen auf Ersuchen des Reichs¬
kanzlers von Zeit zu Zeit einige bei den Direktivbehörden
bereits geprüfte Register mit den Belägen mittheilen . Er¬
geben sich bei deren Einsicht Bedenken , so trifft die Landes¬
regierung die zur Erledigung erforderlichen Anordnungen
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und Hiebt zugleich dem Reichskanzler von dem Verfugten
Kcnntniß.

Das Kontrvlebuch verbleibt bei den Stcuerstcllen ; cS
ist dauernd und sicher anfzubcwahren.

83 . Die Herstellung der von den Stencrstellen zu ver¬
kaufenden , mit Stempclanfdruck versehenen Vordrucke zu
Schlußnoten sowie der ungestempelten Schlußnotenvordrncke
und der Rcichsstcmpelmarke » (Zister 26 , 27 und 61 ) erfolgt
bei der Reichsdruckerei . Die Landesregierungen haben diese
Stempelzeichen und ungestempelten Vordrucke von der
Neichsdruckerei gegen Erstattung der Herstellungskosten an¬
zukaufen . Die nach Maßgabe der Herstellungskosten von
der Neichsdruckerei zu berechnenden Preise stellt das
Rcichsschatzamt fest und theilt sic den Landesregierun¬
gen mit.

Die Reichsdruckerei verabfolgt nur denjenigen Amts¬
stellen Rcichsstcmpelzeichen , welche ihr von den Regierungen
als zum unmittelbaren Bezüge derselben berechtigt bezeichnet
werden . Jede Regierung erhält vierteljährlich von der
Neichsdruckerei eine mit den quittirten Lieferscheinen belegte
Rechnung über die von ihr zu erstattende » Herstellungs¬
kosten. Den Betrag der Rechnung lassen die Negierungen
an die Reichsdruckercikasse entweder unmittelbar oder durch
Vermittelung der Reichs -Hauptkassc zahlen.

Privatpersonen erhalten von der Neichsdruckerei weder
Stempelzeichen noch ungestempelte Vordrucke.

Die Kosten der auf den Antrag von Steuerpflichtigen
bei der Reichsdruckerei bewirkten Abstempelung von Werth-
papieren und Vordrucken zu Schlußnote » werden von der
Neichsdruckerei in jedem einzelnen Falle bei derjenigen
Stenerstelle liquidirt , welche die Abstempelung bestellt hat.
Für die sofortige Berichtigung dieser Rechnungen haben die
Steuerstellen Sorge zu tragen.

84 . Die von den Stcuerstcllen zur Stempelung von
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Werthpapicren sowie zur Abstempelung von Lotterielooscu

und Schiffsfrcichturkuudcu zu verwendenden Stempel liefert

für Rechnung der Landesregierungen die Reichsdruckerei.

Die Stempel jeder Steucrstelle erhalten als Unterscheidungs¬

zeichen eine besondere Nummer , welche nicht veröffentlicht

wird . Die Unterschcidungsnummern werden den Landes¬

regierungen von dem Reichsschatzamtc mitgetheilt.

Die Abstempelung der Werthpapiere re. bei den Stcuer-

stellen ist unter Aufsicht der Kassenbcamten zu bewirken,

welche die Stempel , solange diese nicht benutzt werden , unter

amtlichem Verschlüsse zu halten haben.
85 . Alle bei den Steucrstcllcn zur Abgabe gelangenden

Anmeldungen zur Entrichtung der Reichsstempelabgabe rc.

sind auf dem Titelblatte mit dem Datum des Einganges,

der Nummer des Anmeldungs - beziehungsweise Heberegisters

und einem deutlichen Abdrucke des gewöhnlichen Amtsstempcls

der Hebestclle zu versehen . Anmeldungen , auf Grund deren

eine Reichsstempelabgabe nicht zu erheben ist , verbleiben als

Beläge bei dem Anmeldnngsregistcr ; die übrigen werden

Beläge zum Heberegister und sind nach den Nummern

dieses Registers zu ordnen.

Ucber die Einlicferung von Werthpapieren , deren Stem¬

pelung nicht sofort bewirkt werden kann , ist dem Steuer¬

pflichtigen einstweilen ein mit der Nummer des Aumel-

dungsregisters und dem gewöhnlichen Amtsstempel der Hebe¬

stelle versehener Empfangsschein zu geben . Nur gegen dessen

Rückgabe empfängt der Steuerpflichtige die gestempelten

Papiere zurück.
86 . Die nach Z. 17 des Gesetzes und Ziffer 42 zu¬

lässige Stundung der Reichsstcmpelabgabcu für Vordrucke

zu Schlnßnoten erfolgt für Rechnung des Reichs unter

Haftung der Landesregierungen . Die gestundeten Beträge

sind , sobald sie eingezahlt worden , spätestens aber nach

Ablauf der Stundungsfrist der Reichskasse zu über¬

weisen.



Die Genehmigung zum Beginne des Absatzes von
Lotterieloosen vor der Entrichtung der Abgabe (Z. 24 des
Gesetzes) und sonstige Stundungen der Abgabe von Lotterie¬
loosen erfolgen ans Gefahr und Rechnung der Landes¬
regierung (Ziffer 55 ).

87 . Werden zum Ersätze für verdorbene Werthpapiere
von den Steuerstellen neu auszugebende dergleichen Papiere
abgestempelt (Ziffer 68 ), so ist diese Stempelung nur durch
das Anmeldungsregister nachzuweisen (Ziffer 79 ).

Die als Ersatz für verdorbene gestempelte Schlnßnoten-
vordrncke und Rcichsstempelmarken zu verabfolgenden Stempel¬
zeichen können , da eine Einnahme dafür nicht zu verrechnen
ist , nur im Stempelzeichen -Konto abgeschrieben werden
(Ziffer 81 ) .

88 . Die für Arbitragegeschäfte (Ziffer 23 ) zurückge¬
zahlten Beträge sind gesondert von den Erstattungen für
unrichtige Erhebungen rc. in den Kassenbüchern nachzu-
weiseu.

89 . lieber den nach Z. 55 des Gesetzes von den
Bundesregierungen an die Reichskasse abzuliefernden Rein¬
ertrag der Reichsstempelabgabe haben die Landeskaffen mit
der Reichs -Hauptkaffe nach Maßgabe der Bestimmungen vom
3. April 1878 monatlich abzurechnen . Die näheren Anord¬
nungen über die Feststellung der monatlich abzuliefernden
Einnahmen treffen die Landesregierungen . Die Haupt-
und Unterämter haben die von ihnen erhobenen Reichs¬
stempelabgaben in den monatlich und vierteljährlich nufzn-
stellenden Reichssteuerübersichten mit nachzuweisen.

Vierteljährlich werden von dem Reichsschatzamte Haupt¬
übersichten des Reinertrags der Reichsstempelabgabe aufge¬
stellt und die Antheile der einzelnen Regierungen an der
GesammteinnahMe berechnet . Auf Grund dieser Haupt¬
übersichten und Berechnungen , welche das Reichsschatzamt
den Bundesregierungen in einer entsprechenden Zahl von
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Abzügen mittheilt , erfolgt die vierteljährliche Abrechnung
zwischen den Landeskassen nnd der Reichs -Hauptkasse.

Die Vergütung von zwei vom Hundert für Erhebung
und Verwaltung der Reichsstempelabgabe (Z. 54 des Ge¬
setzes) ist von den Staaten , weiche die Abgaben erheben,
bei der Ablieferung des Ertrags an die Reichskasse ein¬
zubehalten.

90 . Zur Aufstellung der Hauptübersichten über den
Ertrag der Reichsstempelabgaben haben die Direktivbehörden
zum 15 . Juli , 15 . Oktober , 15 . Januar und 15 . Mai vor¬
läufige Uebersichten der in ihrem Verwaltungsbezirk aufge¬
kommenen derartigen Abgaben nnd znm 1 . November jedes
Jahres eine endgültige Uebersicht derselben für das
abgelaufene Rechnungsjahr nach dem anliegenden Mu - v
ster 13 an das Reichsschatzamt einzusenden . Für die
Richtigkeit dieser Uebersichten ist die Direktivbehörde verant-
wörtlich.

Die Einsendung endgültiger Uebersichten kann unter¬
bleiben , wenn die vorläufigen Uebersichten für das 1 . bis
4 . Viertel jedes Rechnungsjahrs keiner Vervollständigung
oder Berichtigung bedürfen . In solchen Fällen genügt die
von der Landesregierung dem Reichsschatzamte zu machende
Mittheilung , daß die vorläufigen Uebersichten auch der
endgültigen Einnahmefeststellung zu Grunde gelegt werden
können.

91 . Die Stempelsteuer für Loose der Staatslotterien
wird von dem Reichsschatzamte bei der Aufstellung der
vierteljährlichen Hanptübersichten über den Ertrag der
Reichsstempelabgabcn mit berücksichtigt . Das Ergebniß der
auf Grund der Anzeigen der Lottcrieverwaltnngen (Ziffer 60)
erfolgenden Feststellungen theilt das Rcichsschatzamt in jedem
einzelnen Falle der betreffenden Landesregierung unter Bei¬
fügung einer der beiden von der Lotterieverwaltnng einzu-
reichcnden Anzeigen behufs der Berücksichtigung bei der

5
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Feststellung der monatlich au die Reichskasse abzulieferudeu
Eiuucchmeu mit.

92 . Als Beilage zur vorläufigen Uebersicht der für das

1 . bis 4 . Viertel des Rechnungsjahrs aufgekommeueu Reichs-

stcmpelabgaben ist von jeder Direktivbehördc eine nach dem

anliegenden Muster 14 aufzustellende Nachweisung der Ein¬

nahme und Ausgabe von Reichsstempelzeichen im abge-

lanfencn Rechnungsjahre zu fertigen und an das Reichs¬

schatzamt einzusenden.
93 . Vordrucke zu den nach den Mastern 13 und 14

aufzustellenden Uebersichten und Nachweisungen wird das

Zoll - und Steuer -Nechuungsbnreau des Reichsschatzamts den
Direktivbehördeu nach Bedarf zustellen.

VII . Uebergangs - und Schlußbestimmungen.

94 . Für das Rechnungsjahr 1900 sind von den Direk-

tivbehörden zwei Uebersichten . des Ertrags der Reichsstempel¬

abgabein und zwar die eine (^ .) über die auf Grund des

Gesetzes vom 27 . April 1894 erhobenen Steuerbeträge nach

dem bisherigen Muster (Ziffer 4 der Bestimmungen 8 vom

27 . April 1894 ), die andere (8 ) über die ans Grund des

Gesetzes vom 14 . Juni 1900 erhobenen Steuerbeträge nach

dem neuen Muster (oben Zister 90 ) aufzustcllen und an das

Reichsschatzamt einzusenden.
In der Uebersicht ^ sind alle aufgekommenen Reichs¬

stempelabgaben , welche noch auf Gruud der Bestimmungen

des Gesetzes vom 27 . April 1894 erhoben worden sind,

sowie die Registerdefekte und Erstattungen nachzuweisen.

95 . Der Uebersicht ^ für das 1 . bis 4 . Vierteljahr

1900 ist noch eine Nachweisung der Einnahme und Aus¬

gabe von Reichsstempelmarken und Vordrucken zu Schluß¬

noten nach dem bisherigen Muster beizufügen.
96 . Der Reichskanzler wird ermächtigt , nach Maßgabe

des hervvrtretenden Bedürfnisses die vorstehenden Bestim¬

mungen , soweit sie die Form der Erhebung der Stempel-
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abgaben, insbesondere mich die Anfertigung der Stempel
und Stempelzeichen sowie die Herstellung und den Vertrieb
gestempelter Vordrucke, die Anmeldung und die Abstempelung
von Urkunden und Vordrucken und die Registerführnng
betreffen, abzuändern oder zu ergänzen.

5 *





5,-17

Muster 1.
Eingegangen dm 19.

des Anmelduiigsregisters.
des Heberegisters.

(Amtsstempel.)

Anmeldung
betreffend

die Versteuerung beziehungsweise Abstempelung von inländischen Aktien, Kux-
scheinen, Renten- und Schuldverschreibungen nach dem Reichsstcmpelgesetze.

D Unterzeichnete. beantrag. die Abstempelung der anbei folgenden, umstehend

unten ausgefertigten Empfangsbescheinigunggegen deren Aushändigung die abgestempelten
Werthpapiere zurückgegeben werden, sowie daß die Steuerbehörde zur Prüfung der Legiti¬
mation des Ueberbringers dieser Empfangsbescheinigung zwar berechtigt, aber nicht verpflich¬
tet sein soll.

Die umstehend verzeichnet«! Werthpapiere sind der Unterzeichneten Steuerstelle übergeben
und werden nach erfolgter Abstempelung dem Ueberbringer dieser Empfangsbescheinigung
ausgehändigt werden. Die Steuerstelle behält sich das Recht vor , die Legitimation des
Ueberbringers dieser Empfangsbescheinigung zu prüfen, ist jedoch zu einer solchen Prüfung
nicht verpflichtet.

Näher bezeichnet«! Werthpapiere und . damit einverstanden, daß dem Ueberbringer der

, den . ten 19

^Des Anmeldenden
Vor- und Zuname.
Wohnort und Wohnung.

Zuname.

Empfangsbescheinigung

, den . len 19

(Amtsbezeichnung, Unterschriften und Amtsstempel der Steuerstelle.)
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LaufendeNummer.

Name

und

Wohnort
des

Anmeldenden.

Der Werthpapiere

Nenn¬

werth.

Betrag,
zu

welchem
die

Ausgabe
erfolgt.

Gattung

(Benennung)
und

Emittent. Stückzahl.

Bezeichnung nach Ort I Datum

Reihe. Buchstabe.fortlanfenden
Nummern.

der

Ausfertigung.

1. 2. 3. 4. 5. 6 7. 8. S. 10. 11.

-
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Zu versteuern
ist für jedes

Stück:
g.) der volle
Nennwerth

von
oder

d) der Betrag
von

Mark.

Betrag
der

Abgabe
für jedes

Stück

Mark.

Aus
den Betrag

(SP . 12)
sind

anzu¬
rechnen

Mark.

Es sind
noch zu
erheben

an
Abgaben
für jedes

Stück

Mark.

Gesammt-

betrng
der

Abgabe

Mark.

Es wird
Befreiung sür

die Abgabe
beansprucht:

a ) für wieviel
Stuck?

b ) ans welchem
Grunde?

Nähere
Begründung
der Angaben

in den Spalten
12,14 und 17

sowie
sonstige

Bemerkungen.

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.





Muster 2
Angegangen den . 10.
.!,! . des Anmeldungsregisters.
I ! . des Heberegisters.

(Amtsstenipel .)

Anmeldung,
i betreffend

I die Versteuerung beziehungsweise Abstempelung von ausländischen Aktien,
§ Reuten- und Schuldverschreibungennach dem Reichsstempelgesetze.

i D . Unterzeichnete beantrag . die Abstempelung der anbei folgenden , umstehend
s näher bezeichneten Werthpapiere und . damit einverstanden , daß dem Ueberbringer der
! unten aus gefertigten Empfangsbescheinigung gegen deren Aushändigung die abgestempelten
^ Werthpapiere zurückgegeben werden , sowie daß die Steuerbehörde zur Prüfung der Legiti-
> ination des Ueberbringers dieser Empfangsbescheinigung zwar berechtigt , aber nicht verpflich-

s tet sein soll.

. , den . len . 19. .

Empfangsbescheinigung.

Die umstehend verzeichnet « ! Werthpapiere sind der Unterzeichneten Steuerstelle übergeben
und werden nach erfolgter Abstempelung dem Ueberbringer dieser Empfangsbescheinigung
ausgehändigt werden . Die Steuerstelle behält sich das Recht vor , die Legitimation des
Ueberbringers dieser Empfangsbescheinigung zu prüfen , ist jedoch zu einer solchen Prüfung

h nicht verpflichtet.
' . , den . ten . . 19. .

(Amtsbezeichnung , Unterschriften und Amtsstempel der Steuerstelle .)
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LaufendeNummer.1

Name
und

Wohnort
des

Anmeldenden.

Der Werthpapiere

Gattung
(Benennung)

und
Emittent.

Stück¬

zahl.

Bezeichnung nach Ort Datum

Reibe. Buch¬
stabe.

fort¬
laufenden
Nummern.

der Ausfertigung.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. g.



Nennwert !)
der

Stücke

Zu versteuern ist
a ) der volle Nennwerth

oder
k>) eine Einzahlung von

Abgabe
betrag

für
jedes
Stück

Mark.

Auf den
Betrag

(Spalte 13)
kommen
in An¬

rechnung

Mark. WEssindnochzuer- LhebenfürjedesStück

Gesammt-

betrag
der

Abgabe

Mark.

Bemer¬

kungen.nach
auslän¬
discher
Wäh¬
rung.

nach
deutscher

Wäh¬
rung.
Mark.

nach
auslän¬
discher

Währung.

12.

nach
deutscher

Währung.

Mark.

10. 11 . 13. 14. 15. 16. 18.



Muster 3.

'Eingegangen den
.lL . .
. ?L . ,
. 1- .

des Anmeldungsregisters,
des Helleregisters,
des Kontrolebuchs.

(Amtsstempel.)

Vorläufige Anmeldung
für inländische Werthpapiere.

(Z. 3 des Reichsstempelgesetzes.)



Des

Anmeldenden

Name

und

Wohnort.

Der Werthpapiere , aus welche sich die
Anmeldung in Spalte 6 bis 9 bezieht,

Es soll erfolgen die Die Zeichnung u . s. w.
oder Einzahlung soll

erfolgen

Die

Ausgabe
erfolgt

zum
Betrage

von

Mark.

Bemer¬

kungen.
Gattung

und

Bezeich¬
nung.

Stück¬

zahl.

Reihe,
Buchstabe

und
Nummern.

Nenn-

werlh

Mark.

a) Auflegung
zur

Zeichnung.
d )Ueberriahme

durch die
Gründer,
freihändige

Veräußerung.

Aufforde¬
rung zur

Ein¬
zahlung

von

Mark.

an

welchen
Tagen.

bei

welchen
deutschen
Stellen.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ft. 9. 10. 11.



556

Muster 4.

Schlußnote . . N

, de» 19

Von .

in

An .

in . .

Gegenstand des Geschäfts:

Lieferungstermin

Preis oder Kurs:

Werth des Gegenstandes:

Sonstige Bemerkungen:

Vermittelt durch:

in .

000 000

Ra

für die Verw

Stempel

durchlocht.



Schlußnote.

um

endung von

marken.

, den

Von .

in

An

in

Gegenstand des Geschäfts:

Liefernngstermi»

Preis oder Kurs:

Werth des Gegenstandes:

Sonstige Bemerkungen:

19

Vermittelt durch:

in .

000 000



Muster 5

Eingegnngen den . . !!>
.M . . des Anmeldungsregisters.
.M . des Heberegisters.

(Amtsstempel.)

Anmeldung
zur

Abstempelung von Vordruck



Es sollen abgestempelt werden:

Steuerbetrag

Mark

BemerkungenStückzahl
und Art der

Vordrucke.

zum
Abgabenbetrage von

Mark.



Mnster 6

Berlin, den I !>.

Stempelergämungsschein Nr.
über

N . 100 000 , — Erguss . Z^ o/o yon8. Kurs 95.

Von 0 . I?. Nnllsr
in Vossn

100 000 Werth ^ 95 000

Zusatz-
stcmpel
0/s des

Tarifsatzes)

9 50

^n 6i. 80I1UI2S in Lrsslnn
10 000 V^ srtL 9 500

7V Ls -nik in Lsrlin
^ 5 000 'iVsrtU 4 750

Zusatz-
stcmpel
<̂ 2 des

Tarifsatzes)

1 —

— 50 .



01 Lnorr in 8tstiin
^5 20 000 IVsrtlr ^ 19 000 1 90

L . Unnik in llislx ^i^
2 500 XVsrtli 2 375 30

lL. ll,ninps in OosvmZ
17 500 IVsrtli 16 625 1 70

I ' . Innäs in llnnlun
^5 . 30 000 IVsrtli >̂ . 28 500 2 SO

Mi . IlLstiA ln lZrsslan
5 000 IVsrlli -//rl 4 750 — 50

Noll in Lsrlln
^ 10 000 IVsrtli 9 500 1 —

9 so ^ 100 000 </L S 80

Slempelmarken zum Betrage von 10,gg^

561



Muster 7

Eiugegaugen den . . . 19
des Anmeldungsregistcrs.

-HZ. des Heberegisters.
(Amtsstempel.)

Anmeldung
zur

Versteuerung für ausländische Lotterieloose.
(Tarifnummer5 zum Reichsstempelgesetze.)



Tag
der

Anmeldung.

Name
und

Wohnort
des

Anmeldenden.

D

An-

Zabl.

er einzelner
Preis eü

Schreibg

der

fremden

Wäh

r Loose

^schließlich
eld re. in

deutscher

rung.

Des Lotterieunter¬
nehmers Wohnsitz,

nähere Bezeichnung,
auch

Name und Wohnort
des

Unternehmers.

Zeit
der Ziehung

der Loose.

Abgabenbeirag
s.) im Einzelnen

und

U) in Summe

Mark.
1. 2. 3. 4. b. 6. 7. 8.

563





Liste Ausfertigung.
Muster 8

Lsrlin , den

Antrag
des LrmkiersX. X. zu Lerliu
auf Erstattung von Stem¬
pel für ArbitragegeWfte
für den Monat Urü 1894.

1
Wer Erstattungsantrag ist in dop¬

pelter , der Auszug aus dem Arbi-
tragcbuch in einfacher Ausfertigung
stir je einen Kalcndcrmonat bis zum
io , des folgenden Monats cinzu-
rcicherni -<)er KörriAlislisn. ikrovin̂ialsbslisr-

äirslrbioir überreiche iotr in der Anlage
einen Anszng aus rnsinsirl Arbitragc-
buche für den Monat Nai 1894, indem
iod, die Richtigkeit der darin enthaltenen
Angaben bescheinige.

Auf Grund dieses Auszugs bean¬
trage islr gemäß Tarifnummcr4 s. des
Reichsstempelgesetzes die Erstattung eines
Stempclbetrags von Mark
. Pfennig,

An
dis HöiriAliolis 1?rovirl2ig.l8t6rl6rc1ir6lrbioir

zu
> Lsrlin.



Das iHöniAliolrs Hauptstynsrsrot kur iulauciisolls(stkMusiäuils
zu Lsrliu wird angewiesen, den umstehend bezcichnetcn Betrug an
Reichsstempelabgaben-Ermäßigung in Höhe von Mark
. Pfennig, in Worten . . Mark

Pfennig, an dsu Antragsteller gegen Quittung zu zahlen.
I-oi-Im. den .

Der krvvEjg,l8tener«1ii'kktvr.

Vorstehenden Betrag von . Mark Pfennig,
in Worten . Mark . Pfennig,
habe ioir von dem LöiriAliallsu Hauptsiousrarats Für iulLiräisolls
O-sAsirstäncis zu Lsriiu gezahlt erhalten.

.lll-i'Iiii. den





Muster 9.

Auszug

Arbilragebuche.
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ii ? )
Der Werth

des Geschäfts
(Spalte 6)

wird gedeckt
durch den
Werth des

Gegen¬
geschäfts in
Höhe van

12

Rückzner
stattender
Stempel¬

betrag
(V 20O/00

in Spalte
11)**)

Steuer¬
pflichtiger
Werth des

Gegen
standes

des
Geschäft
nicht über

Name
des

Metisten
fall

Meta
Geschäft

Datum
des

Geschäfts
abschlusses

Ver

wendeten

Stempel

O r t
des

Geschäft
abschlusses

Gegenstand

des

Geschäfts.

BemerkungenNennwerth

Mark . Pf. Mark Mark . Pf.Mark.Monat . Tag

1894 .

Nai 1. Osnaurt
Italisu . bO/g

Nsuts 123 ONOb>8. 200 000 Lsrliir123 000

Otönauit
1l/orul>arclsu N-rsu 149 000stilon 1000

tbä-8. 500 000
>86 000

lllslrauit
84 000?ari81?i-8. 100 000 84 000

Oslrauit
linear . 40/0

lliolckrsuts I -a^arci
8rotlrsr8

Ooruu.

laouuouF 50 000

illsnaurt
8 ,1188. idlotsir

ult . ckuut 197 000LsrltirRbl . 90 000 197 000

tcksnault
Ü.U88. vtotsu

uit . cknui 220 000LsrliuRbl . 100 000 220 000

Vsrlrauit
Kuss . Uotsu

ult ." 3uu1 219 000LsrlillRpl . 100 000 219 000

*) Falls der Betrag in Spalte 4 a nicht niedriger ist als in Spalte 4, ist Spalte 11 gemäß Spalte 6 auszufiillen, anderenfalls ist Spalte 11 aus Spalte 4a
und 5 zu berechnen.

**) Bei Geschäftengemäß Nr . 4a 4 des Tarifs Vio°/oo-







LaufendeNummer

Arbitragebuches.

569

12 a.

Rückzuer¬
stattender
Stempel

betrag
(V̂ /oo

v. Spalte
11a)**)

Der Werth
des Geschäfts
(Spalte 6a
wird gedeckt
durch den
Werth des

Gegen¬
geschäfts in
Höhe von

Steuer
Pflichtiger
Werth des

Gegen¬
stände

des
Geschäfts
nicht über

Name
des

Metisten
falls

Meta-
Geschäft.

Datum
des

Geschäfts¬
abschlusses

Ver¬

wendeter

Stempel

Ort
des

Geschäfts
abschlusses

Gegenstand

des

Geschäfts

Nennwerth Bemerkungen

Mark.Monat . Tag Mark. Pf. Mark.

1894 .

Vsrüautt
Halisu . 5O/0

Rsrtts I>s. 200 000 1?aris125 000 125 000 prolouAirt von
irisäio bis
ultiruo Llai.

V srüauit
45oiu4>aräsn 8tüon 500

I ' rs . 250 000
98 000 Lsrlin 98 000

8tüoü 800
k'rs . 150 000

59 000 llsrliii 59 000

Vsrnault
LLVptsr L 2000

(b'rs . 50 000)
ÜMuckoU48 000 43 000

Ür'S. 50 000 Lsrliir2 000 42 000

v srüauit
IloZar . 40/0

Kolärsuts ^5. >000 000
E 50 000)

nrauüburt
a . N.

965 000 965 000 13. uua 14
§sisrtaA6

6 -snauit
^Vsollssl aut

l5 ol >äoii 93 4M.
ü 10 ^

4) 10 000 lrstsrsourA

Ksüauit
Haldiiupsrialb 8tüoL 13 625 7,Z4 Ilbl.

psr 8 tüok

Olslrauit
^.us^aliluuA

l? ötsrspurA
ult . chuni Ll >1. 100 000 270 Ü'r 20. 8ouata^?aris

psr
100 Llü

8 uulius . . .

OsLu 8 ualts 12 . . .

^418ÄIHIH6N. . .

*) Falls der Betrag in Spalte 4 nicht niedriger ist als in Spalte 4a , ist Spalte 11a gemäß Spalte 6a auszufülleu, anderenfalls ist Spalte 11a aus
Spalte 4 und 5a zu berechnen.

**) Bei Geschäften gemäß Nr. 4a 4 des Tarifs Vi«"/«,.
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Muster 1v ».

. Heberegister
!

des

! . -. . Amts zu.

über

! die Reichsstempelabgaben für Werthpapiere (Tarifnummer 1 bis 3)

auf das

Viertel des Rechnungsjahrs 19

Dieses Register enthält Blätter,
welche von einer mit dem Siegel des Unter¬
zeichneten belegten Schnur durchgezogen sind.

, den ten lg . .

1

(Name)

(Dienststellung)

Geführt von

(Name)

(Dienststellung)

8



Datum.

LaufendeNummer.

ZL

Des
Anmeldenden

Name , Stand
und

Wohnort.

Nähere
Bezeichnung

des
Gegenstand es

der

Besteuerung.

Die

Inländische
Aktienu.s.w.

und
Jnterims-
scheine nach
Nr . In des

Tarifs

Mark.

Aus¬
ländische

Aktien und
Jnterims-
scheine nach

Nr. Il¬
des Tarifs

Mark.

Berg-
werks-

antheils-
scheine nach

Nr. l e
des Tarifs

Mark.

1. 2. 3. 4. 5. v. 7. 8.

'

K-
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Die Reichsstempelabgabe beträgt für:

ach

Inländische
Renten - und
Schuldver¬

schreibungen
sowie

Jnterims-
scheine nach

Nr . 2a
des Tarifs

Mark.

Ausländische Renten-
und Schuldverschreibung

gen sowie
Juterimsscheine nach

Nr . 2b>

des Tarifs

Mark.

Nr . 2o

des Tarifs

Mark.

Genuß¬

scheine

Mark.

Inländische
Renten - und

Schuld-
verschrel

bungen nach
Nr . 3

des Tarifs

Mark.

Zusammen

Mark.

Bemerkungen.

9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 .
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Muster LOK».

Heberegister

des

. . Amts zu .
über

die Reichsstempelabgabe » für Kauf - und sonstige Anschaffungsgeschäfte
(Tarifnummer 4)

auf das

.Viertel des Rechnungsjahrs 19.

Dieses Register enthält Blätter,
welche von einer mit dem Siegel des Unter¬
zeichneten belegten Schnur durchzogen sind.

. , den ten. ig

(Name)

(Dienststellung)

Geführt von

(Name)

(Dienststellung)

Vorschrift für den Gebrauch.

In den Spalten 6 bis 10 sind auch die Stempelbeträge für die nach Ziffer 28 der
Ausführnngsbestimmungen von der Reichsdruckerei mit Stempelaufdruck versehenen Privat¬
vordrucke zu Schlußnoten sowie die Beträge für diejenigen Reichsstempelmarken zu verbuchen,
welche von der Steuerstelle auf Antrag der Steuerpflichtigen zur Herstellung gestempelter
Vordrucke zu Schlußnoten und zur Abstempelung von Vertragsurkunden verwendet werden.
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Datum.

Lau¬

fende
Num¬
mer.

Nummer
des
An¬

meldungs¬
registers.

Name,
Stand und Wohnort

deS Käufers
odet Anmeldenden.

Benennung
der verkauften Reichsstempel¬

zeichen oder der zur
Abstempelung Vorgelegtei,

Privatvordrucke zu Schluß¬
noten.

1. 2. 3. 4. 5.



Betrag der Einnahme an Reichs¬
stempelabgabe für die verkauften

Stempelzeichen oder abgestempelten
Privatvordrucke zu Geschäften über

Werthpapiere
u, s. w.

nach Nr. 4a 1 bis
4a 4 des Tarifs

Mark.
6.

Maaren
nach Nr. 4iz des

Tarifs
Mark.

Zusammen

Mark.

Davon sind

baar

eingezahlt

Mark
9.

gestundet

Mark.

<zu Spalte io>

an ge¬
schrieben

iin Manual
unter

Nummer

10. 11.

Bemer¬

kungen.

12.

1





Ü79

Muster IO«.

Heb eregr ster

des

Amts zu

über

die Reichsstempelabgaben für Lotterieloose U. s. W. (Tarifnummer 5)

auf das

Viertel des Rechnungsjahrs 19

Dieses Register enthält Blätter,
welche von einer mit dem Siegel des Unter¬
zeichneten belegten Schnur durchzogen sind.

Geführt von

. , den ten. 19 (Name) .

(Name)

(Dienststellung)

(Dienststellung)
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Datum.

Lau¬

fende
Num¬

mer.

Num¬
mer
des

Anmel-

dungs-
re-

gisters.

Name,

Gewerbe u . Wohnung
des

Unternehmers oder
Anmeldenden.

Nähere Bezeichnung

der versteuerten

Lolterieloose u . s. w.

oder verkauften

Lotterie - Stempel -
marken.

Betrag der

für die abgestempelien

inländischen
Lolterieloose

u . s. w.
Mark.

ausländischen
Lotterieloose

u . s. w.
Mark.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
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Reichsstempel abgabe Von der Soll -Einnahme in Spalte 9 sind:

aus dem

Marken¬

verkäufe

Zusammen

lSpalten 6 bis S>

baar

eingezahlt

für privative
Rechnung

gestundet oder
sonst rückstän¬
dig geblieben

lZu Spalte I1>

angeschrieben
im Manual

unter Nummer

Bemerkungen.

Mark. Mark. Mark. Mark.

8. S. 10. 1l. 12. 13.



s S«



Muster Ivck.

Heberegister
des

Amts zu
über

die Reichsstempelabgabeufür Schiffsfrachturkunden (Tarifnummer 6)

für das

.Viertel des Rechnungsjahrs 19. .

Dieses Register enthält Blätter,
welche von einer mit dem Siegel des Unter¬
zeichneten belegten Schnur durchzogen- sind.

, den - . teil. 19. .

(Name)

(Dienststellung)

Geführt von

(Name).

(Dienststellung)

1

Vorschrift für den Gebrauch.

In den Spalten 6 und 7 sind auch die Stempelbeträge für die auf Antrag der
Steuerpflichtigen bei den Abstempelungsstellenmit Stempelaufdruckversehenen Vordrucke zu
Konnossementenu. s. w. mit nachzuweisen.



Laufende
Nummer.

Nummer

des

Au-

meldungs-

registers.

Name,

Stand und Wohnort
des

Käufers oder An-
meldeuden.

Nähere Bezeichnung
der

verkauften Stempelzeichen

oder der zur

Abstempelung vorgelegten
Vordrucke zu Schiffsfracht-

Urkunden.

2. 8. 4. 5.



Betrag der Reichsstempel¬
abgabe für die Schiffs¬

frachturkunden im

Von dem Betrag in
Spalte 8 entfallen auf

Einnahme

überseeischen
Verkehre

lje 1 Mark)

Nord - und

Ostsee-
Verkehre

(je 10 Pf .)

Zusammen
ans dem

Verkaufe von
Reichsstempel¬

marken.

aus der

Abstempelung
von Privat¬
vordrucken

n . s. w.

Bemerkungen.

Mark. Mark. Mark. Mark. Mark.

6. 7. 8. 9. 10 . 11.

>
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Muster 11.

Arnneldungsregister
des

.Amts zu . .
über

die zu versteuernde» oder mit dem Rcichsstempel zu bedrucke,ideu Werthpapiere rc.
für das

Viertel des Rechnuugsjahrs 19.

Dieses Register enthält . Blätter,
welche tw» einer mit dem Siegel des Unter-

^ zeichneten belegten Schnur durchzogen sind.
, den . ten. 19 ..

(Name)
(Dienststellung)

Gefühlt von

(Name)
(Dienststellung)

Vorschriften für den Gebrauch.
1. Dieses Register umfaßt den Zeitraum eines Vierteljahrs und ist an, Schlüsse der ersten

drei Viertel des Rechnungsjahrs gleichzeitig mit dem Heberegister, für das 4. Viertel¬
jahr jedoch am 31. März abzuschließen. Die Eintragungen erfolgen das ganze Viertel¬jahr hindurch unter fortlaufender Nummer.

2. Alle bei dem Schlüsse des Registers noch nicht erledigten Anmeldungen sind unter
Beibehaltung der Nummern, welche sie im alten Register erhalten haben, in das Anmel¬
dungsregister für das folgende Vierteljahr zu übertragen. Die Nichtigkeit der Ueber-
tragung hat der Revisor (Kurator) der Steuerstelle zu bescheinigen. — Ist bei der
Abgabe einer Anmeldung vorauszusehen, daß die Abstempelung der dazu gehörigen
Werthpopiere rc. bis zum Abschlüsse des Registers nicht beendet werden kann, so steht
es der Slenerstelle frei, die Uebertragung der Anmeldung in das Anmeldungsregister
für das folgende Vierteljahr sofort zu bewirken. In diesem Falle genügt in Spalte 4
des alten Registers der Hinweis auf die Eintragung im Register für das folgendeVierteljahr.

3. In der Spalte 13 sind diejenigen Papiere nach Gattung, Nenn- und Beleihungswerth
näher zu bezeichnen, welche zur Sicherstellung der Steuer (Spalte 7) angenommen werden.

4. Nach dem Abschlüsse wird das Anmeldungsregister mit dem Heberegister an die Direktiv-
behörde zur Prüfung eingesandt. Als Beläge gehören dazu alle Anmeldungen, auf
Grund deren eine Reichsstempelabgabe nicht erhoben ist.

8
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Tag

der

Anmel¬

dung.

Lau¬

fende

Num¬

mer.

Des Anmel-

dendcn

Name , Stand

und

Wehnart.

Gcgc n stand

der

Besteuern n g.

Mit der

Abstempelung

ist begonnen

am

Die Reichs¬

druckerei ist um

Stempelung

der Papiere

ersucht am

1. 2. 3. 4. 5. 6.

-



Betrag
der

sichergestellten
Steuer vder

des hinterleg¬
ten Kosten¬

vorschusses.

Mark.

Der Vorschuß
ist gebucht !m

Depositen¬
manuale

Tag
der Beendigung der

Abstempelung oderdes
Eintreffens der

gestempelten Vordrucke
zu Schtußnoleu bezw.

der Bescheinigung
über die Abstempelung

der Wertpapiere
von der

Reichsdruckerei.

Die gestem¬

pelten Papiere

sind dem
Steuer¬

pflichtigen

ausgehändigt
am

An Neichs-
steuersind end¬

gültig
erhoben

Bemer¬

kungen.

Seite. Nr. Betrag

Mark.

Nr.
des

Hebe¬
re¬

gisters.

7. 8. 0. 10. 11. 12. 13.





Muster 12.

Kontroleliuch

des

Amts zu

über

die nach 8 . 3 des Reichsstempelgesetzes zu erstattenden Anzeigen.

Dieses Kontrolebnch enthält Blätter,
welche von einer mit dem Siegel des Unter¬
zeichneten belegten Schnur durchzogen sind.

. , den . ten. 19

(Name)

(Dienststellung)

Nachrichtlich.
Dieses Kontrolebuch wird fortlaufend geführt und verbleibt mit den dazu gehörigen

Anzeigen bei der Steuerstelle.
Die Nummer der Eintragungen beginnt in jedem neuen Rechnungsjahre mit Eins.



502

Lau¬

fende
Num¬

mer.

Tag
der

Anzeige.

Name und Wohnort
des

Emittenten der Werthpapiere.

Bezeichnung der Werthpapiere,

deren Emission beabsichtigt wird,

oder auf welche eine weitere Einzahlung

erfolgen soll.

1. 2. 3. 4.



5>9i! ,

Slück-

zahl.

Nennwerth

der Stücke bezw.

Betrag

der zu leistenden

Einzahlung

Mark.

6.

Betrag,

zu welchem die

Ausgabe erfolgt

Mark.

Die Anmeldung
der

Werlhpapiere

zur

Versteuerung

ist erfolgt am

8.

Nummer

deS

Aumel-

dungs-

rcgistcrs.

9.

Bemerkungen,

insbesondere

bezüglich etwa unter¬

bliebener Ausgabe

der Werlhpapiere.

10 .
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Muster >t
Bundesstaat:
Verwaltungsbezirke Einreichungstermine:

15. Juli,
' >5. Oktober,

15. Januar,
15. Mai.

Ueber sicht
der

Einnahme an Reichsstempelabgaben
für das

1. bis Viertel des Rechnungsjahrs 19.

Vorschriften für den Gebrauch.
1. Die iu dieser Uebersicht auzusetzenden Beträge umfassen den jedesmal abgelaufenen Theil des Rechnungsjahrs, also z. B. für das

I . bis 3. Viertel die Soll Einnahme sür April bis einschließlich December.
2. In der Spalte 4 ist auch die Steuer sür die iu der Reichsdruckerei mit Stempelaufdrnck versehenen Privatvordrucke zu Schlnßuoten

sowie der Werth der von den Steuerstellen zur Abstempelung von Vertragsurkunden und Vordruckenzu Schlußnoten verwendeten
Marken auzusetzen.

3. Zu Spalte 5. Die Stempelsteuer für die Loose der Staatslotterien deutscher Bundesstaaten ist in dieser Aebersicht nicht mit nach¬
zuweisen.

4. In der Spalte 6 unter a ist die Steuer sür die mit Stempelauforuck versehenen Vordrucke zu Schiffsfrachturkunden nachzuweisen.
5. In der Spalte 10 sind die entweder sofort oder nach vorheriger Stundung baar eiugezahlten Steuerbeträge anzusetzen. Denselben

treten hinzu:
a) die fällig gewordenen, aber noch nicht eingezahlten Kredite des laufenden Rechnungsjahrs,
b) die am Schlüsse des Vierteljahrs noch gestundete Stempelsteuer für Privatlotterien und sonstige Rückstände,
o) die aufgekommenen Nacherhebungen, soweit sie nicht zum Ankäufe von Stempelmarken verwendet, oder aus anderer Veranlassung

iu den Heberegistern bereits zur Bereinnahmung gekommen sind;
dagegen sind die Erstattungen für unrichtige Erhebungen ic. davon abzusetzen.

6. In der Spalte 11 kommen die ansstehcuden, noch nicht fälligen Kredite zum Ansätze.
7. Die Spalte 12 dient zur Abwickelung der aus dem vorigen Rechnungsjahrübernommenen Kredite.
8. Die Spalten 14 und 15 werden nur in den Schlußsummenausgesüllt.

9
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Für das 1. bis Viertel des Rechnungsjahrs 19

Laufende

Nummer.

Hauptamts-

Bezirk

rc.

Brutto - Soll - Einnahme nach den Heberegistern einschließlich der aufgekowmenen Nacherhebungen und
abzüglich der Erstattungen für unrichtige Erhebungen

l . Für

Werthpapiere

(Tarifnummer

1 bis 3)

II . Für Kauf - und
sonstige

Anschaffungsgeschäfte
(Tarifnummer 4)

III . Für Lotterie¬
loose u . s. w.

(Tarifuummer 5)

IV . Für Schiffs¬
frachturkunden

(Tarifnummer 6)

Summe

der Spalten

— Werth der «erkauften
gestempelten Vordrucke zu
Schlußnoten und Stempel¬

marken —.

a > ohne Verwendung von
Stempelzeichen,

b ) Erlös für Marken.

a ) ohne Verwendung von
Slempelzeichen,

v , Erlös für Marken.

3 bis 0

Mark. Mark. Mark. Mark. Mark.

1. 2 . 3. 4. 5. 6 . 7.

»

Daß in den vorstehend nachgewiesenen Einnahmen die zur Einzahlung gekommenen Register - und Rechnungsdefekte sowie alle sonstigen
Nacherhebungen mit enthalten sind , und daß die Revision der Hebe - und Anmeldungsregister vorschriftsmäßig stattgehabt hat , wird bescheinigt.

(Datum , Amtsbezeichnung , Unterschrift der Direktivbehörde .)







597

Von dem Soll in
Spalte 9 sind Die fällig Die

2 Prozent
Erhebungs¬

und Verwal¬
tungskosten
berechnen

sich nach der
Brutto-

Soll -Ein-
nahme in

Spalte 7 zu

Nach Abzug

Ab:
zurück¬

gezahlte
Beträge

für
Arbi¬
trage¬

geschäfte

Bleibt

berichtigtes
Soll

' eingezahlt

außerdem
rückständig oder

sllr
private Rechnung

gestundet

kreditirt
und im

.Viertel
des

Rechnungs¬
jahrs 19.

fällig

gewordenen
Kredite

für das
4. Viertel

des vorigen
Rechnungs¬

jahrs
betragen

Summe

der Spalten

9 und 12

derselben
von der

Einnahme
in Spalte 13
sind an die
Reichskasse
abzuliefern

Bemerkungen.

Mark. Mark. Mark. Mark. Mark. Mark. Mark. Mark.
8. 9. lO. 11 . 12. 13. 14. 15. 16.

Die Richtigkeit dieser Uebersicht und die Uebereinstimmung derselben mit den hauptamtlichen Uebersichten bescheinigt.

(Kalkulatur der Direktivbehörde .)
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Zerlegung
der

ciuf Seite 2 in den Spalten 3 bis 6 nachgcwiesenen Gesammt-Bnittv -Soll - Einnahme.

I . Für Wcrthpapicrc.
g.. Inländische Aknenn. s. w. und Jnterimsscheine nach Nr. l s. des Tarifs.
b. Ausländische „ „ „ „ „ Nr. 1kr » .
0. Bergwerksantheilsscheine nach Nr. 1 o des Tarifs.
L. Inländische Renken- und Schuldverschreibungen sowie Jnterimsscheine nach Nr. 2 s, des Tarifs
s . Ausländische Renten- und Schuldverschreibungen svwie Jnterimsscheine nach Nr. 2d des Tarifs
1. Ausländische Renten- und Schuldverschreibungen sowie Jnterimsscheine nach Nr. 2o des Tarifs
. Genußscheine.
. Inländische Renten- und Schuldverschreibungen sowie Jnterimsscheine nach Nr. 3 des Tarifs .

Summe I , . .

II . Für Kauf - und sonstige Anschaffungsgeschäfte über

a. Werthpapiereu. s. w. nach Nr. 4 s, r bis 4 ^ 4 des Tarifs.
t>. Maaren nach Nr. 4t > des Tarifs . ^

Summe II .

III . Für Lottcrieloose u . s. w.

s . Abgestempelte inländische Loose.
I> „ ausländische „ .
o. Verkaufte Lotterie-Stempelmarken. ^

Summe III .

IV . Für Schiffsfrachturkunden.
a. Im überseeischen Verkehre(zu je 1 ^ Stempel) .
t,. Im Nord- und Ostsee-Verkehre(zu je 10 Pf . Stempel) . ^

Summe IV .

Brutto-
Svll-

Einnahme
Mark

Außerd em
sind als Ersatz
für verdorbene
Formulare und
Marken frei

verabfolgt
Mark
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Bundesstaat:

Verwaltungsbezirk : .

Wachweisung

der

Einnahme und Ausgabe von Vordrucken zu
und von Aeichsstempelmarken

IM

Muster 14.

Einsendungstermin:
15. Mai.

Schlußnoten

Rechnungsjahr 19
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Benennung
der

Reichssteinpelzeichen.

Bestand
am

Schluffe
des

Rech¬
nungs¬
jahrs

IS
Stück.

Zugang im
Rechnungsjahr lg

Zu¬
sammen

(Spalten
g bis b!

Stück.

Abgang im Rechnungsjahr 18. Bleibt
Bestand

am
Schlüsse

des Rech¬
nungs¬
jahrs

19.
Stück.

Geldbetrag
für die

verkauften
Stempel¬
zeichen

Mark.

von der
Reichs¬

druckerei

Stück.

von
Steuer¬

pflichtigen
zum Um¬

tausche
zurück-

gegeben
Stück.

ver¬
kauft

Stück.

für die zum
Untausche

zurück¬
gegebenen
Stempel¬

zeichen ver¬
abfolgt
Stück.

für verdor¬
beneu. un¬
brauchbar
gewordene
Stempel-

zeichenfrei
verabfolgt

Stück. Stück.

zu¬
sammen

(Spalten
7 bis I»1

Stück.
3. 4. b. 6. 7. 8. 9. 10. 1t. 12. 13.

I

Ueber-
haupt

Mark.
14.

I. Zu Geschäften über Werth¬
papiere nach Nr . 4g.1 bis 4g 4

des Tarifs.
Gestempelte Vordrucke zu Schlufl-
noteu.

Das Stück zu 20 Pf.
„ 30 „

„ „ 40 „
„ „ ,, 60 „
„ „ „ 80 „

„ 90 „
„ „ „ 1 ^
„ „ 2
„ „ „ 3 „
„ „ 4 „

„ 6 „
„ „ „ 6 „
„ „ » 7 „
„ „ „ 8 „
„ „ 9 „
„ „ „ io „

b. Reichsstempelmarken.
Das Stück zu 5

„ „ 10

10
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Benennung
der

Neichsstempelzeiche».

Bestand
am

Schluffe
des

Rech¬
nungs¬
jahrs

19
Stück.

Zugang im
Rechnungsjahr19

Zu¬
sammen

(Spalten
S bis s>

Stück.

Abgang im Rechnungsjahr 19 Bleibt
Bestand

am
Schluffe

des Rech¬
nungs¬
jahrs

19.
Stück

Geldbetrag
für die

verkauften
Stempel¬
zeichen

Mark.

van der
Reichs¬
druckerei

Stück.

von
Steuer¬

pflichtigen
zum Um¬

tausche
zurück¬
gegeben

Stück.

ver¬
kauft

Stück.

für die zum
Umtausche

zurück¬
gegebenen
Stempel¬

zeichen ver¬
abfolgt
Stück.

für verdor¬
beneu. un¬
brauchbar
gewordene
Stempel¬

zeichenfrei
verabfolgt

Stück. Stück.

zu¬
sammen

kSpalten
? bis io)

Stück.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
. . . .

Sum me 11 (Tai ifnnmmer 4U) . .

r 4 . .
w. . .

gen . .
ben . .
Einnal me-l(liebe» eiustimmend mit der

Hierz

zahreSst

Summe Z
l : Register!

Ab: R

tmme in S

larifnnmme
icfekteu. s.

ückerstattun
Blei

ialte 4 der

./.

Ueber-
haupt

Mark.

2. 14.

Noch:n.
Reichsstempelmarken.

Das Stück zu 10 Pf.
20

^ 5.

III. Ungestempelte Vordrucke zu
Schlußnoten.

IV. Zu Lotterieloosenu. s. w. nach
Nr. 5 des Tarifs.

Reichsstempelmarken.
DaS Stück zu 50 Pf . . . .

l . . .
„ „ 2 „ . . .

3
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